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Bericht 

des Unterrichtsausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. Mock 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Schulorganisationsgesetz geändert 

wird (1/A); 
über den Antrag der Abgeordneten Dr. Mock 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Schulorganisationsgesetz geändert 
wird (6. Schulorganisationsgesetz-Novelle) 

(35/A); 
über den Antrag der Abgeordneten Dr. 
Schnell und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz 
1962 geändert wird (7. Schulorganisationsge-

setz-Novelle) (711 A); sowie 
über die Regierungsvorlage (1000 der Beila
gen) betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Schulorganisationsgesetz geändert wird 

(7. Schulorganisationsgesetz-Novelle) 

Am 5. Juni '1979 haben die Abgeordneten Dr. 
Mo c k, Dipl.-Ing. Dr. Lei t ne r, Mag. 
Hö c h t I und Genossen den Initiativantrag 11 A 
im Nationalrat eingebracht. Dieser Antrag 
bezweckt die Herabsetzung der Klassenschüler
höchstzahlen. 

Nach Durchführung einer ersten Lesung dieses 
Antrages in der 5. Sitzung des Nationalrates wurde 
er erstmals vom Unterrichtsausschuß in seiner Sit
zung am 3. Oktober 1979 der Vorberatu~g unter
zogen. Im Anschluß an die Berichterstattung durch 
den Abgeordneten Mag. H ö c h t I setzte der 
Unterrichtsausschuß zur weiteren Behandlung die
ser Materie einen Unterausschuß ein, dem von der 
Sozialistischen Partei Österreichs die Abgeordneten 

-Edith D 0 b e s b erg e r, E I m eck e r, Dr. Hilde 
H a w I i c e k, Dr. S c h n eIl und Dr. S t i p p e I, 
von der Österreichischen Volkspartei die Abgeord
neten Dipl.-Ing. Dr. Lei t ne r, Ottilie R 0 c h u s, 
Dr. S c h ü s sei und Wolf sowie von der Frei
heitlichen Partei Österreichs der Abgeordnete 
Pet e r angehörten. 

N ach vier Arbeitssitzungen berichtete sodaim 
dieser Unterausschuß dem Unterrichtsausschuß am 
11. März 1980 über das Ergebnis seiner Tätigkeit, 
danach wurde die Behandlung dieses Antrages ein
stimmig vertagt. 

'Am 23. Jänner 1980 haben die Abgeordneten Dr. 
M 0 c k, B erg man n, Wo U und Genossen den 
Initiativantrag 35/A im Nationalrat eingebracht. 
Dieser Antrag bezweckt unter Beibehaltung der 
Unterstufe der AHS eine "neue Haüptschule" ohne 
Trennung in Klassenzüge, jedoch unter Berück
sichtigung der örtlichen Erfordernisse und Gege- I 

benheiten sowie eine Leistungsdifferenzierung in 
den Gegenständen Deutsch, Lebende Fremdspra
che und Mathematik, unter Einschluß eines Förder
unterrichtes. 

Am 1. Juli 1980 wurde von den Abgeordneten 
Dr. Sc h n e 1I, Edith Do b e s b erg er und 
Genossen der Initiativantrag 711A im Nationalrat 
eingebracht. In diesem Antrag wird unter Hinweis 
auf den Schulversuch "Integrierte Gesamtschule" 
die Überführung dieses Schulversuches in das 
Regelschulwesen 'im Rahmen einer gemeinsamen 
Schule der Zehn- bis Vierzehnjährigen verlangt. 
Über diesen Antrag wurde in der 47. Sitzung des 
Nationalrates eine erste Lesung abgehalten. 

Der Unterrichts ausschuß hitt die Anträge 351 A 
und 711 A erstmals in seiner Sitzung am 13. Jänner 
1981 der Vorberatung unterzogen. Zum 
Antrag 351 A berichtete der Abgeordnete Wo I f, 
zum Antrag 71/ A der Abgeordnete Gär t n e r. 
Sodann wurde einstimmig beschlossen, für die wei
teren Verhandlungen einen Unterausschuß einzu~ 
setzen, dem von der Sozialistischen Partei Öster
reichs die Abgeordneten Edith D 0 b e s b erg e r, 
E I m eck e r, Gärt n e r, Rem p I bau e r, Dr. 
Sc h n e II und Dr. S t,i P P e I, von der Österrei~ 
chischen Volkspartei die Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Dr. Lei t n e r, ' Pis chi, Mag. Sc h äff er, Dr. 
S c h ü s sei und Wo I f (zeitweilig vertreten 
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2 1174 der Beilagen 

durch den Abgeordneten B a y r) sowie von der 
Freiheitlichen Partei Österreichs der Abgeordnete 

, Pe t e r angehörten, 

Zum Obmann des erwähnten Unterausschusses 
wurde Abgeordn~ter DipL-Ing. Dr. Lei t n e r, 
zum Obmann~Stellvertreter' der Abgeordnete Dr. 
S c h n e II gewählt. 

Am 9. März' 1982 wurde von der Bundesregie
rung eine Regierungsvorlage (1000 der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Schulor
ganisationsgesetz geändert wird (7. Schulorganisa
tionsgesetz-Novelle), im Nationalrat eingebracht 
und dem Unterrichtsausschuß zur weIteren 
Behandlung zugewiesen. 

Diese Regierungsvorlage beinhaltet folgende 
,Schwerpunkte: 

1. Soweit die Ergebnisse der Schulversuche eine 
Entscheidung zulassen, sollen die Schulversuche in 
das Regelschulwesen überführt werden oder aus
laufen;'im übrigen wären die Schulversuche zu ver
längern. 

2. ' Von einer Wiedereinführung der Aufnahms
prüfung in die 1. Stufe der allgemeinbildenden 
höheren Schule sowie' der 9. Stufe dieser Schule 
wird Abstand geno~men. 

3: Der Entschließung des Nationalrates betref
"{end die 'Klassenschülerzahlen wird vorerst im 
Volksschulbereich Rechnung getragen. Die bean
tragte Einführung der Lebenden Fremdsprache ist 
zum frühestmöglichen Termin vorgesehen. 

4. Verlegung der Ausbildung für die Pflichtge
genstände "Werkerziehung (textiler Bereich)" und 
"Hauswirtschaft" an, allgemeinbildenden Pflicht
schulen von den Bildungsanstalten für Arbeitslehre
rinnen an die .Pädagogischen Akademien; Verbes
serungen für die Bildungsanstalten für Kindergärt
nerinnen und für Erzieher mit Einführung der Rei
feprüfung ; Verlängerung der Ausbildung zum 
Volksschullehrer auf sechs Semester, Neustruktu
rierungder Pädagogischen und Berufspädagogi
schen Institute. 

5. Teilweise Änderu~~ der Aufgaben und Lehr
plangrundlagen sowie Anderung der Bezeichnun-
gen der betreffenden Schularten. . 

Der Unterrichtsausschuß hat diese Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 24. März 1982' der 
Vorberatung unterzogen. Zum Gegenstand berich
tete der Abgeordnete Gär t n e r. Nach Wortmel
dungen der Abgeordneten Dip!.-Ing. Dr. Lei t
ne r, Dr. Sc h n e 11 und Pet e r sowie des Bun
desministers für Unterricht und Kunst Vizekanzler 
Dr. S in 0 w atz wurde die Regierungsvorlage 
sodann dem bereits zur Vorberatung der Anträge 
35/ A und 71/ A eingesetzten Unterausschuß zur 
Behandlung zugewiesen. Desgleichen wurde der 

vertagte Antrag 1/ A der Abgeordneten Dr. Mo c k 
und Genossen an den oberwähnten Unterausschuß . ' 

verwIesen. 

Dieser Unterausschuß beschäftigte sich in insge
samt 12' meist ganztägigen Sitzungen mit den V or
lagen betreffend die Änderung des Schulorganisa
tionsgesetzes. Eingangs der Verhandlungen wurde 
beschlossen, den Beratungen die Regierungsvorlage 
(1000 der Beilagen) zugrunde zu legen. 

In der Sitzung des Unterausschusses am 9. Juni 
1982 wurden der amtsführende Präsident des 
Stadtschulrates Wien Bundesrat Hans M atz e -
n aue r, der Vorsitzende der Bundessektion 10 
Pflichtschullehrer Fritz Neu ge bau e r, der 
Vorsitzende-Stellvertreter der Bundessektion 10 
Pflichtschullehrer Josef Pa m m e r, ,der AHS
Direk~or Hofrat Mag. Karl G r ü n, der Obmann 
des Zentralausschusses Prof. Dr. Oskar M a y e r, 
der Landesschulratsdirektor Hofrat Dr. Walter 
K I e r r, der amtsführende Präsident des Landes
schulrates für Oberösterreich Landtagsabgeordne
ter Dr. Karl-AlbertE c k m a y e r sowie ein Ver
treter des Österreichischen Gemeindebundes als 
Sachverständige gehört. 

In der Sitzung des Uriterrichtsausschusses am 
25. Juni 1982 berichtete der erwähnte Unteraus
schuß über das Ergebnis seiner Arbeiten. . 

Von den Abgeordneten Dr. S c h n e II und· 
Dip!. Ing. Dr. Lei t ri e r wurde ein umfassender, 
Abändeningsantrag zur Regierungsvorlage (1000 
der Beilagen) vorgelegt. Nach Stellungnahmen von 
den Abgeordneten Mag. Sc h äff e r, Dr. 
S c h n eil, Pet e rund Pis chi sowie des Aus~ 
schußobmannes Abgeordneten Dip!.-Ing. Dr. 
Lei t n e r und des Bundesministers für Unterricht 
und Kunst Vizekanzler Dr. S i n 0 w atz wurde 
die gegenständliche Regierungsvorlage in der die
sem Bericht beigeschlossenen Fassung teils einstim
mig, teils mit Stimmenmehrheit angenommen. Mit 
der Beschlußfassung dieses Gesetzentwurfes gelten 
die Anträge 11 A, 35/ Aund 71/A als miterledigt. 

Ein von den Abgeordneten Dip!.-Ing. Dr. 
Lei t n e r .und Dr. Sc h n e II vorgelegter Ent
schließungs antrag fand einstimmige Annahme. 

Zu bemerken ist, daß gemäß Art. 14 Abs. 10 des 
B-VG ein dem vorliegenden Gesetzentwurl ,ent
sprechendes Bundesgesetz vom Nationalrat miriri 
Anwesenheit von ,mindestens der Hälfte der Mit
glieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen beschlossen werden 
kann. 

Im übrigen legte der Unterrichtsausschuß auf fol
gende Feststellungen wert: 

1. Zur Bezeichnung des Pflichtgegenstandes 
"Werkerziehung (für Knaben und Mädchen 
gemeinsam oder getrennt)" beim Lehrplan der 
Volksschule (§ 10), stellt der Ausschuß fest, daß es 
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sich beim Klammerausdruck um eine weitere 
Grundlage für die Erlassung der Verordnung durch 
den Bundesminister für Unterricht und Kunst 
handelt. Diese Bestimmung ist somit nicht unmittel
bar durch die Schulen anzuwenden, sondern bedarf 
der näheren Ausführung durch die ~hrplanverord
nung. Wenn der Lehrplan für einzelne Schularten 
nur die gemeinsame Werkerz.iehung vorsieht - wie 
das derzeit bei der Volksschule (Grundschule) der 
Fall i,st -, ist somit diese Regelung allgemein ver
bindlich und eine nach Geschlechtern getrennte 
Führung unzulässig. 

2. Zur verbindlichen Übung, "Verkehrserzie-
, hung" in der Grundschule (§ 10) vertritt der Aus

schuß die Auffassung, daß diese verbindliche 
Übung nicht an allen Schulstufen und nicht wäh
rend des gesamten Unterrichtsjahres geführt wer
den soll. Es erscheint zweckmäßig, diese verbindli
che Übung- auf der 1. Schul stufe und auf der 3. 
oder 4. Schulstufezu führen und zwar jeweils im 
Höchstausmaß von acht bis zehn, somit insgesamt 
höchstens 20 Unterrichtseinheiten. 

3. Der Ausschuß räumt neben den im Schulor
ganisationsgesetz bei den einzelnen Schularten 
genannten besonderen Aufnahmsvoraussetzungen 
der Beratung besondere Bedeutung ein. Aus diesem 
Grunde wird neben die bereits im § 3 Abs. 1 .des 
Schulorganisationsgesetzes verankerte Bildungsbe-

Haas 

Berichterstatter 

ratung durch einen neuen Abs. 8 iIl! § 19 des Schul
unterrichtsgesetzes die Information der Erzie
hungsberchtigten in der 4. und 8. Schulstufe über 
den nach den Interessen und Leistungen des Schü
lers empfehlenswerten weiteren Bildungsweg ver
pflichtend vorgeschrieben. 

4. Art. VIII Abs. 1 bis 3 der 7. Schulorganisa
tionsgetz-Novelle enthält eine Reihe von Bestim
mungen, die 'ein durch mehrere Jahre gestaffeltes 
Inkrafttreten des Schulorganisationsgesetzes in der 
Fassung der 7. SCHOG-Novelle vorsehen. Diese 
komplizierte legistische Technik erschwert die les
barkeit und damit die Verständlichkeit des Geset

. zes. Der Unterrichts ausschuß empfiehlt daher dem 
Bundesminister für Unterricht und Kunst dafür zu 
sorgen, daß auf geeignete Weise die Information 
der Gesetzesadressaten über den jeweils geltenden 
Normtext sichergestellt wird. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Unter
richtsausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle 

1. dem a n g e s chI 0 s sen enG e set zen t -
W u r f die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen 

2. die bei g e d ru c k teE n t s chI i e ß u n g 
annehmen. . 

Wien, 1982 06 25 

Dipl.-Ing. D1;'. Leitner 

Obmann 

2 
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4 1174 der Beilagen, 

Bundesgesetz vom :XXXXXXX, mit 
dem das Schulorganisationsgesetz geändert 

wird (7. Schulorganisationsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 
24211962, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nt. 243/1965, 173/1966, 289/1969, 234/1971, 
323/1975 und 142/1980 wird wie folgt geäQdert: 

1. § 6 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3} Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtge
genstände, alternative Pflichtgegenstände, verbind
liche Übungen, Freigegenstände, unverbindliche 
Übungen) in den Lehrplänen vorzusehen sind, wird 
in den Bestimmungen des 11. Hauptstückes für die 
einzelnen Schularten festgesetzt: Im Lehrplan kann 
bestimmt werden, daß zwei oder mehrere der im 
11. Hauptstück angeführten Pflichtgegenstände als 
alternative oder als zusammengefaßte Pflichtgegen
stände zu führen sind. Überdies können bei Unter
richtsgegenständen, die eine zusammengesetzte 
Bezeichnung haben, die Teile gesondert oder in 
Verbindung mit anderen solchen Teilen geführt 
werden. Darüber hinaus können in den Lehrplänen 
auch weitere Unterrichtsgegenstände als Freigegen
stände und unverbindliche Übungen sowie ein För
derunterricht vorgesehen werden. Ferner kann in 
den Lehrplänen für Schulen für Berufstätige, für die 
Berufspädagogischen Akademien und für die Päd
agogischen Institute die Einbeziehung von Formen 
des Fernunterrichtes insoweit vorgesehen werden, 
als dies zur Erleichterung des Besuches dieser Schu
len ohne Einschränkung des Bildungszieles zweck
mäßig ist." 

2. Im § 8 haben an die Stelle der lit. e und f fol
gende lit. e bis h zu treten: 

"e) unter verbindlichen Übungen jene Unter
richrsveraristaltungen, deren Besuch für alle 
in die betreffende Schule aufgenommenen 
Schüler verpflichtend ist, sofern sie nicht vom 
Besuch befreit sind, und die ~icht beurteilt 
werden; 

f) unter Förderunterricht nicht zu beurteilende 
Unterrichtsveranstaltungen 

aa) für Schüler, die in Pflichtgegenständen 
eines zusätzlichen Lernangebotes bedür
fen, weil sie die Anforderungen in 
wesentlichen Bereichen: nur mangelhaft 
'erfüllen oder wegen eines Schulwechsels 
Umstellungsschwierigkeiten haben, ' 

bb) in So~derschule~ auch für Schüler, die 
auf' den Übertritt in eine Schule, die 
keine Sonderschi.lIe 'ist, vorbereitet wer

, ,den sollen, 
,cc) in Pflichtgegenständen, ,die leistungs

differenziert geführt werden, für Schü
ler, die auf den Übertritt in eine höhere 
Leistungsgruppe vorbereitet werden sol-

·len und für Schüler, deren Übertritt in 
'eine niedrigere Leistungsgruppe verhin
dert werden ,soll; 

g) unter Freigegenständen jene Unterrichtsge
genstände, zu deren Besuch eine Anmeldung 
für jedes Unterrichtsjahr erforderlich ist, die 
beurteilt werden und deren Beurteilung kei
nen Einfluß auf den erfolgreichen Abschluß 
einer Schulstufe hat; 

h) unter unverbindlichen Übungen jene Unter
richtsveranstaltungen, zu deren Besuch eine 
Anmeldung für jedes Unterrichtsjahr erfor
derlich ist und die nicht beurteilt werden." 

3; § 8 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Unterricht in Leibesübungen und 
Leibeserziehung ist getrennt nach Geschlechtern zu 
erteilen. Im Freigegenstand und in der unverbindli
chen Übung Leibesübungen b~w. Leibeserziehung 
sowie in den sportlichen Schwerpunkten in Sonder
formen darf der Unterricht auch ohne Trennung 
nach Geschlechtern erteilt werden, sofern diese 
Unterrichtsveranstaltungen auf Sportarten be
schränkt sind, bei denen vom Standpunkt der unter
schiedlichen Leistungsfähigkeit und qer koedukati
ven Führung kein Einwand besteht;, dies gilt auch 
für den Unterricht im Pflichtgegenstand Leibeser
ziehung an Anstalten der Lehrerbildung und der 
Erzieherbildung, wenn bei Trennung' nach 
Geschlechtern wegen zu geringer Schülerzahl nicht 
für alle Schüler der lehrplanmäßige Unterricht in 
diesem Pflichtgegenstand erteilt werden könnte." 
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4. § 8 a Abs. 3 hat- zu lauten: 

,,(3) (G run d s atz b e s tim m u n g.) An Stelle 
der Abs. 1 und.2 hat die Ausführungsgesetzgebung 
hinsichtlich der öffentlichen Pflichtschulen, die 
keine Übungsschulen sind, zu bestimmen, 

a) ab welcher Schulstufe, der öffentlichen V olks
schulen und der öffentlichen Sonderschulen 
in Leibesübungen der Unterricht getrennt 
nach Geschlechtern zu erteilen ist, wobei im 
Freigegensiand und in der unverbindlichen 
Übung Leibesübungen der Unterricht auch 
ohne Trennung, nach Geschlechtern zulässig 
erklärt werden kann, 

b) daß an den übrigen öffentlichen Pfli"htschu
len der Unterricht in Leibesübungen getrennt 
nach Geschlechtern zuerteilen ist, wobei oer 
Unterricht im Freigegenstand und, in der 
unverbindlichen Übung Leibesübungen sowie 
in den sportlichen Schwerpunkten von Son
derformen auch ohne Trennung nach 
Geschlechtern zulässig erklärt werden kann, 
und 

c) bei welcher Mindestzahl von ,AI).meldungen 
ein alternativer Pflichtgegenstand, ein Freige
genstand oder eine unverbindliche Übung 
sowie bei welcher Mindestzahl von Schülern 
ein Förderunterricht abzuhalten sind. 

Ferner hat die AusfUhrungsgesetzgebung vorzuse
hen, daß bei Unters'chreitung -einer Mindestzahl 
von teilnehmenden Schülern ein Freigegenstarid 
oder eine unverbindliche Übung nicht weiterzufüh
ren ist. Die Mindestzahl von Anmeldungen für die 
Abhaltung eines alternativen Pflichtgegenstandes, 
eines Freigegenstandes oder einer unverbindlichen 
Übung darf 15, bei Fremdsprachen und Hauswirt
schaft 12 nicht unterschreiten; die Mindestzahl für 
den Förderunterrichtdarf 8' nicht unterschreiten 
und 12 nicht überschreiten, in der Grundschule und 

I der Sonderschule jedoch 3 nicht unterschreiten und 
10 nicht überschreiten. Die Mindestzahl für die 
Weiterführung von Freigegen'ständen und unver
bindlichen Übungen darf 12, bei Fremdsprachen 
und Hauswirtschaft 9 nicht unterschreiten. Die 
Ausführungsgesetzgebung kann jedoch für den 
Fall, daß die tatsächliche Klassenschületzahl unter 
der vorgesehenen Mindestzahl für die Führung 
eines Freigegenstandes oder einer unverbindlichen 
Übung liegt, die Führung des Freigegenstandes 
bzw. der unverbindlichen Übung vorsehen, wenn 
sich alle Schüler der Klasse anmelden; die Mindest
zahl für ,dieWeiterführung von Freigegenständen 
und unverbindlichen Übungen in diesen Fällen darf 
die Schülerzahl der Klasse nicht um mehr ,als' 2 
unterschreiten. Ferner kann die Ausführungsgesetz
gebung vorsehen, daß zur Erreichung der Mindest
zahl Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer 
Schulen zusammengefaßt werden können." 

5. Die §§ 9 und 10 haben zu lauten: 

"Aufgabe der Volksschul~ 

§9. (1) Die Volksschule hat,in der Vorschulstufe 
jene Kinder, die in dem betreffenden Kalenderjahr 
schulpflichtig geworden sind, jedoch noch nicht die 
Schulreife besitzen, und ebenso jene, deren vorzei
tige Aufnahme in die 1. Schulstufe ' widerrufen 
wurde, im Hinblick auf die für die 1. Schulstufe 
erforderliche Schulreife zu fördern. 

(2) Die Volksschule hat in den ersten vier Schul
stufen (Grundschule) eine für alle Schüler gemein-
same Elementarbildung zu vermitteln, ' 

(3) Die Volksschule hat in der 5. bis 8. Schulstufe 
(Oberstufe) die Aufgabe, eine grundlegende Allge
meinbildung zu vermitteln sowie die Schüler je 
nach Interesse, Neigung, Begabung und Fähigkeit 
für das Berufsleben und zum Übj,!rtritt in mittlere 
Schulen oder in höhere Schul~n zu befähigen. 

Lehrplan der Volksschule 

§ 10. (1) Im Lehrplan (§ 6) der Vorschulstufe 
sind als verbindliche Übungen vorzusehen: Reli
gion, Sprache und Sprechen, mathematische Früh
erziehung,' Sachbegegnung, Verkehrserziehung, 
Bildnerisches Gestalten, Singen und ,Musizieren, 
Rhythmisch musikalische Erziehung; Spiel, Werke 
erziehung, Leibesübungen. . 

(2) Im Lehrplan (§ 6) der G~undschule sind vor
zusehen: 

a) als Pflichtgegenstände: Religion, Lesen, 
Schreiben" Deutsch, Sachunterricht (Heimatc 
und Naturkunde), Mathematik, Musikerzie~ 
hung, Bildnerische Erziehung, Werkerzie
hung (für Knaben und Mädchengeineinsam 
oder getrennt), Leibesübungen, 

, b) als verbindliche Übungen: Verkehrserzie
hung und inder 3. und 4. Schulstufe (für 
Schüler, die für den zweisprachlichen UIiter

, richt an Volksschulen für sprachliche Min
derheiten angemeldet sind; als unverbindliche 
Übung) eine lebende Fremdsprache. 

(3) Im Lehrplan (§ 6) der Oberstufe sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, Deutsch, 
Lebende 'Fremdsprache, Geschichte und Sozial
kunde,' Geographie und Wirtschaftskunde, Mathe
matik, Geometrisches Zeichnen,' Biologie und 
Umweltkunde, Physik und, Chemie, Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Werkerziehung (für 
Knaben und Mädchen ,gemeinsam oder getrennt), 
Hauswirtschaft (für Mädchen), Leibesübungen. Die 
Bildungs- und Lehraufgaben 'sowie der,' Lehrstoff 
der einzelnen Pflichtgegenstände haben sich je 
nach den örtlichen Gegebenheiten am Lehrplan der 
Hauptschule (§ .16) tu orientieren. Als Freigegen
stände sind Kurzschrift und Maschinschreiben vor
zusehen." 
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6. § 11 Abs. 1 und 3 hat zu lauten: 

,,(1) Die Volksschule umfaßt in der Grundschule 
die Vorschulstufe sowie vier Schulstufen und bei 
Bedarf in der Oberstufe vier Schulstufen, denen -
soweit die Schülerzahl dies zuläßt - jeweils eine 
Klasse zu entsprechen hat." 

,,(3) Bei zu geringer Schülerzahl kann statt der 
Vorschulklasse eine Vorschulgruppe vorgesehen 
werden." . 

7. §12 Abs. 2 und 3 hat zu lauten: 

,,(2) Ferner sind an den Volksschulen nach Mög
lichkeit Vorschulklassen (Vorschulgruppen) einzu
richten. Vorschulklassen sind an allen Schultagen, 
Vorschulgruppen an zwei oder drei Schultagen 
einer Woche zu führen. 

(3) Über die Organisationsform gemäß Abs. 1 
ents·cheidet nach den örtlichen Erfordernissen die 
nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde 
nach Anhörung des Schulerhalters, des Bezirks
schulrates (Kollegium) und des Landesschulrates 
(Kollegium). " 

8. § 14 hat zu lauten: 

"K las sen s c h ü I erz a h I 

§ 14. (1) Die Zahl der Schüler in einer Volks
schulklasse - ausgenommen die Vorschulklasse -
darf 30 nicht übersteigen und 10 nicht unterschrei
ten; sofern hievon aus besonderen Gründen (zB zur 
Erhaltung von Schulstandorten oder der höheren 
Schulorganisation) ein Abweichen erforderlich ist, 
hat darüber die nach dem Ausführungsgesetz 
zuständige Behörde nach Anhörung des Schuler
halters, des Bezirksschulrates und des Landesschul
rates zu entscheiden. 

(2) Die Zahl der Schüler in einer Vorschulklasse 
darf 10, in einer Vorschulgruppe mit ei~em Unter
richt an drei Schultagen je Woche 7 und an einer 
Vorschulgruppe mit einem Unterricht. an zwei 
Schultagen je Woche 4 nicht unterschreiten und in 
einer Vorschulklasse 20 nicht überschreiten. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestim
men, bei welcher Schülerzahl der Unterricht in 
Werkerziehung, Hauswirtschaft und leibesübun
gen sowie in Lebender Fremdsprache statt für die 
gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 
Die. Schülerzahl, bei welcher der Unterricht in 
Schülergruppen zu erteilen ist, darf für·den Unter
richt in Werkerziehung 20; in Hauswirtschaft 16, in 
Leibesübungen und in Lebender Fremdsprache 30 
nicht unterschreiten; dies gilt nicht für die Tren
nung des Unterrichtes in Leibesübungen nach 
Geschlechtern. Die Ausführungsgesetzgebung kann 
vorsehen, daß in den Pflichtgegenständen Werker
ziehung, Hauswirtschaft und Leibesübungen Schü
ler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen 
zusammengefaßt werden können, soweit die auf 
Grund des Abs. 1 und des ersten Satzes dieses 

Absatzes. bt::stimmte Schülerzahl nicht überschritten 
. wird·." 

9. § 15 hat zu lauten: 

,,A u f gab e der Hau p t s c h u I e 

§ 15. (1) Die Hauptschule schließt an die 4. Stufe 
der Volksschule an und hat die Aufgabe, in einem 
vierjährigen Bildungsgang eine grundlegende All
gemeinbildurig zu vermitteln sowie den Schüler je 
nach Interesse, Neigung, Begabung. und Fähigkeit 
für das Berufsleben und zum Übertritt in mittlere 
Schulen oder in höhere Schulen zu befähigen. 

(2) Die Schüler sind in den Pflichtgegenständen 
Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathematik 
durch die Einrichtung von Leistungsgruppen zu 
fördern. In der Regel sind drei, mindestens jedoch 
zwei Leistungsgruppen zu fühq:n." 

10. Im § 16 Abs. 1 hat die Wendung "Kurz-· 
schrift," zu entfallen. 

11. § 16 Abs. 2 bis 4 hat zu lauten: , 

,,(2) Für den Unterricht in Deutsch, Mathematik 
und Lebender Fremdsprache sind drei Leistungs
gruppen vorzusehen. Die Anforderungen der höch
steh Leistungsgruppe haben jenen der Unterstufe 
der allgemeinbildenden höheren Schule zu entspre
chen. 

(3) Als Freigegenstände sind im Lehrplan Latein, 
Kurzschrift und Maschinschreiben vorzusehen. 

(4) Im Lehrplan für Sonderformen der Haupt
schule (§ 19) ist auf den Schwerpunkt der Ausbil
dung Bedacht zu nehmen." 

12. § 17 hat zu lauten: 

,,A u f nah m s vor ;l u s set z u n gen 

§ 17. (1) Die Aufnahme in die Hauptschule setzt 
den erfolgreichen Abschluß der 4. Stufe der Volks
schule voraus. 

(2) Die Aufnahme in eine Hauptschule unter 
besonderer Berücksichtigung der musischen oder 
der sportli€hen Ausbildung setzt die im Hinblick 
auf die besondere Aufgabe der Sonderform erfor
derliche Eignung voraus, die durch eine Eignungs
prüfung festzustellen ist." 

13. Die §§ 18 und 19 haben zu lauten: 

,,A u f bau der Hau p t s c h u I e 

§ 18. (1) Die Hauptschule umfaßt vier Schulstu
fen (5. bis 8. Schulstufe). 

(2) Die Schüler' der Hauptschule sind ohne 
Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit in Klas
sen zusammenzufassen. Jeder Schulstufe hat eine 
Klasse zu entsprechen. . 

(3) Die Schüler jeder Schulstufe sind in den 
Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und 
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Lebende Fremdsprache entsprechend der Einstu
fung in Leistungsgruppen nach Möglichkeit in 
Schülergruppen (§ 21 Abs. 2) zusammenzufassen. 

Sonderformen der Hauptschule 

§ 19. Als Sonderformen können Hauptschulen 
oder einzelne ihrer Klassen unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen oder der sportli
chen Ausbildung geführt werden.", 

14. § 21 hat zu lauten: 

"K las sen s c h ü I erz a h I 

§ 21. (1) Die Klassenschülerzahl an der Haupt
sGhule darf 33 nicht übersteigen und soll 20 nicht 
unterschreiten; sofern hievon aus besonderen 
Gründen (z. B. zur Erhaltung von Schulstandorten 
oder der höheren Schulorganisation) ein Abwei
chen erforderlich ist, hat darüber die nach dem 
Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach Anhö
rung des Schulerhalters, des Bezirksschulrats und 
des Landesschulrats zu entscheiden. 

(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestim
men, bei welcher Schülerzahl im Hinblick auf die 
~istungsgruppen in Deutsch, Mathematik und 
Lebender Fremdsprache eigene Schülergruppen 
einzurichten sind. Die Schülerzahl in den Schüler
gruppen darf 30 nicht überschreiten und im Durch
schnitt 15 nicht unterschreiten. Auf jeder Schulstufe 
und in jedem Pflichtgegenstand darf die Anzahl der 
Schülergruppen die Anzahl der Klassen um 1, ab 
6 Klassen um 2 überschreiten. Zwei Schülergrup
pen dürfen auch eingerichtet werden, wenn die 
Zahl der Schüler auf einer Schulstufe einer Haup
schule 20 nicht unterschreitet. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat ferner zu 
bestimmen; bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in Werkerziehung und Hauswirtschaft statt für die 
gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 
Die Schülerzahl, bei welcher der Unterricht in 
Schülergruppen zu erteilen ist, darf für den Unter
richt in Werkerziehung 20 und in Hauswirtschaft 
16 nicht unterschreiten. Die Ausführungsgesetzge
bung kann vorsehen, daß in den Pflichtgegenstän
den Werkerziehung und Hauswirtschaft sowie bei 
der Trennung nach Geschlechtern in leibesübun
gen Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer 
Schulen zusammengefaßt werden können." 

15. Die §§ 22 und 23 haben zu lauten: 

,,A u f gab e der S 0 n der s c h u I e 

§ 22. Die Sonderschule in ihren verschiedenen 
Arten hat physisch oder psychisch behinderte Kin
der in einer ihrer Behinderungsart entsprechenden 
Weise zu fördern, ihnen nach Möglichkeit eine den 
Volksschulen oder Hauptschulen oder Polytechni
schen Lehrgängen entsprechende Bildung zu ver
mitteln und ihre Eingliederung in das Arbeits- und 
Berufsleben vorzubereiten. Sonderschulen, die 

unter Bedachtnahme auf den Lehrplan der Haupt
schule geführt werden, haben den Schüler je nach 
Interesse, Neigung, Begabung und Fähigkeit auch 
zum Übertritt in mittlere oder in höhere Schulen zu 
befähigen. 

Lehrplan der Sonderschule 

§ 23. Die Lehrpläne (§ 6) der einzelnen Arten der 
Sonderschule sind unter Bedachtnahme auf die Bil
dungsfähigkeit der Schüler und unter Anwendung 
der Vorschriften über den Lehrplan der V olks
schule oder der Hauptschule oder des Polytechni
schen Lehrga~ges zu erlassen. An Sonderschulen 
für körperbehinderte Kinder ist der Unterricht in 
Leibesübungen als verbindliche oder unverbindliche 
Übung vorzusehen. Zusätzlich sind der Behinde
rung der Schüler entsprechende Unterrichtsgegen
stände sowie therapeutische und funktionelle 
Übungen vorzusehen." 

16. § 24 hat zu lauten: 

, 
,,A u f bau der S 0 n der s c h u le 

§ 24. (1) Die Sonderschule umfaßt acht, im Falle 
der Einbeziehung des Polytechnischen Lehrganges 
neun Schulstufen. Die Einteilung der Klassen rich
tet sich nach dem Alter und der Bildungsfähigkeit 
der Schüler; hiebei sind die Vorschriften über den 
Aufbau der Volksschule '(§ 11), der Hauptschule 
(§ 18) und des Polytechnischen Lehrganges (§ 30) 
insoweit sinngemäß anzuwenden, als dies die Auf
gabe der Sonderschule zuläßt. Sofern der Schüler 
auf der betl:effenden Schulstufe in den Unterrichts
gegenständen Deutsch und Mathematik nicht ent
sprechend gefördert werden kann, ist die Teil
nahme am Unterricht der nächstniedrigeren oder 
nächsthöheren Schulstufe zu ermöglichen. 

(2) Ferner sind an den Sonderschulen, die nach 
dem Lehrplan der Volksschule geführt werden, 
nach Möglichkeit Vorschul klassen (V orschulgrup
pen) einzurichten. Vorschulklassen sind an allen 
Tagen, Vorschulgruppen' an drei Schultagen einer 
Woche zu führen." 

17. § 25 Abs. 1,3 und 6 hat zu lauten: 

,,(1) Sonderschulen sind je nach den örtlichen 
Erfordernissen selbständig oder als Sonderschul
klassen, die einer V olks- oder Hauptschule oder 
einem Polytechnischen Lehrgapg oder. einer Son
derschule anderer Art angeschlossen sind, zu füh
ren. Ferner können in einer Sonderschulklasse 
Abteilungen eingerichtet werden, die verschiedenen 
Sonderschularten entsprechen." 

,,(3) Die im Abs. 2 unter lit. b,bis hangeführten 
Sonderschulen tragen unter Bedachtnahme auf den 
Lehrplan, nach dem sie geführt werden, die 
Bezeichnung "Volksschule", "Hauptschule" bzw. 
"Polytechnischer Lehrgang" in den Fällen der lit. b 
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bis g unter Beifügung der Art der Behinderung; 
dies gilt sinngemäß für derartige Sonderschulklas
sen." . 
, ,,(6) An Volks-, Haupt- und Sonderschulen 
sowie an Polytechnischen Lehrgängen können the
rapeutische und funktionelle Übungen in Form von 
Kursen durchgeführt werden. Ferner können für 
Schüler an V olks- und Hauptschulen, bezüglich 
deren ein Verfahren gemäß § 8 des Schulpflichtge
setzes, BGBI. Nr. 24111962, eingeleitet wurde, für 
die Überprüfung der Soriderschulbedürftigkeit 
Kurse durchgeführt werden." 

18. § 27 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse in einer 
Sonderschule für blinde Kinder, einer Sonderschule 
für Gehörlose und einer Sonderschule für schwerst
behinderte Kinder darf 10, die Zahl der Schüier in 
einer Klasse einer Sonderschule für sehbehinderte 
Kinder, einer Sonderschule für schwerhörige Kin
der und einer Heilstättenschule darf 12 und die 
Zahl der Schüler in einer Klasse einer sonstigen 
Sonderschule darf 16 nicht übersteigen." 

19. Dem § 27 sind folgende Abs. 4 und 5 anzufü
gen: 

,,(4) ·Die Zahl der Schüler in einer Vorschul
klasse darf 8 nicht unterschreiten und die Zahl 
gemäß Abs. 1 nicht übersteigen. In einer Vorschul
gruppe darf die Zahl der Schüler 4 nicht unter
schreiten. 

(5) An den im § 25 Abs.3 genannten Sonder
schulen mit dem Lehrplan der Hauptschule oder 
des Polytechnischen Lehrganges sind in Pflichtge
genständen mit Leistungsgruppen Schülergruppen 
einzurichten, deren Zahl die Anzahl der Klassen 
der betreffenden Behinderungsart auf einer Schul
stufe tim'1 überschreiten darf. Die durchschnittli
che Mindestzahl der Schüler für die Einrichtung 
von Schülergruppen ist unter Bedachtnahme auf die 
Behinderungsart und die Anforderungen im betref
fenden Pflichtgegenstand sowie die regionalen Ver
hältnisse festzulegen. Die Höchstzahl der Schüler 
in einer Schülergruppe darf die im Abs. 1 genann
ten Zahlen nicht übersteigen." 

19 a. Dem § 28 Abs. 2 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"In der Regel sind drei, mindestens jedoch zwei 
Leistungsgruppen zu führen." 

20. § 29 Abs. 2 ha.tzu lauten: 

,,(2) Für den Unterricht in Deutsch und Mathe
matik sind drei Leistungsgruppen vorzusehen." 

21. § 30 Abs. 3. hat zu lauten: 

,,(3) Die Schüler mehrerer Klassen sind inden 
Pflichtgegenständen Deutsch und Mathematik ent- . 
sprechend der . Einstufung in Leistungsgruppen 
nach Möglichkeit in Schülergruppen (§ 33 Abs, 2) 
zusammenzufassen. " 

22. § 33 Abs. 2 'hat zu lauten: 

,,(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu 
bestimmen, bei welcher Schülerzahl im Hinblick 
auf die Leistungsgrl\ppen in' Deutsch und Mathe
matik eigene 'Schülergruppen einzurichten sind. Die 
Schülerzahl in den Schülergruppen darf 30 nicht 
überschreiten und im Durchschnitt 15 nicht unter
schreiten. Die Anzahl .der· Schülergruppen in den 
einzelnen Pflichtgegenständen darf die Anzahl des 
Klassen uni 1, ab 6 Klassen um 2 und ;tb 11 Klassen 
um 3 überschreiten .. Zwei Schülergruppen dürfen 
auch eingerichtet werden, wenn die Zahl der Schü
ler' am betreffenden Polytechnischen Lehrgang 20 
nicht unterschreitet." 

23. § 35 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

,,(1) Die allgerheinbilde~den höheren Schulen 
mit Unter- und Oberstufe schließen an die 4. Stufe 
der Volksschule an und umfassen acht Schulstufen 
(5. bis 12. Schulstufe); die Unterstufe und die 
Oberstufe umfassen je vier Schulstufen. 

(2) Das Oberstufenrealgymnasium schließt an 
die 8. Schul stufe an und umfaßt eine vierjährige 
Oberstufe (9. bis 12. Schulstufe). Eine einjährige 
Übergangsstufe kann eingerichtet werden." 

24. § 37 Abs. 2 und 4 hat zu lauten: 

,,(2) Das Aufbaugymnasium und das Aufbaureal
gymnasium umfassen eine vierjährige Oberstufe; 
eine einjährige Über:gangsstufe kann eingerichtet 
werden. Sie sind ,vornehmlich für Schüler bestimmt, 
die nach erfolgreichem Abschluß der acht Schulstu
fen der Volksschule das Bildungsziel einer allge
meinbildenden höheren Schule erreichen wollen. 
Bei größeren Altersunterschieden sind gesonderte 
Klassen zu führen." 

,,( 4) Für Beamte und Vertragsbedienstete in 
Unteroffiziersfunktion, für zeitverpflichtete Solda
ten sowie für Wehrpflichtige, die den freiwillig ver
längertenGrundwehrdienst leisten, kann an der 
Theresianischen Militärakademi'e ein Realgymna
sium für Berufstätige in einer gegenüber dem im 
Abs. 3 genannten Ausmaß verringerten Dauer 
geführt werden." 

25. § 39 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2). Eine unterschiedliche Gestalrung der Lehr
pläne der Un~erstufe der allgemeinbildenden höhe
ren Schulen und der Hauptschule darf den Über
tritt von Hauptschülern in die allgemeinbildende 
höhere Schule (§ 40 Abs.2 und 3) nicht erschwe
ren; § 16 Abs. 2 zweiter Satz ist anzuwenden~" 

26. § 10 hat zu lauten: 

,,A u f nah 'm s vor aus set z u n gen . 

§ 40. (1) Die Aufnahme in die LKlasse einer all
gemeinbildenden höheren Schule setzt voraus, daß 
die vierte Stufe der Volksschule erfolgreich abge
schlossen wurde und die Beurteilung in Deutsch, 

/ 
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Lesen sowie Mathematik für die vierte Schulstufe 
mit "Sehr gut" oder "Gut" erfolgte; die Beurtei
lung mit "Befriedigend" in diesen Pflichtgegenstän-

. den steht der Aufnahme nicht entgegen, sofern die 
Schulkonferenz der Volksschule feststellt, daß der 
Schüler auf Grund seiner sonstigen Leistungen mit 
großer Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der 
allgemeinbildenden höheren Schule genügen wird. 
Aufnahmsbewerber, die diese Voraussetzung nicht 
erfüllen, haben eine Aufnahmsprüfung abzulegen. 

(2) SchÜle~ der Hauptschule, dere~ Jahreszeug
nis für .die 1., 2. oder 3. Klasse den Vermerk ent
hält, daß sie im nächsten Unterrichtsjahr inden lei
stungsdifferenzierten Pflichtgegenständen die 
höchste Leistungsgruppe zu besuchen haben, und in 
den übrigen Pflichtgegenständen eine Beurteilung 
aufweist, die nicht schlechter als "Befriedigend" ist, 
sind berechtigt, zu Beginn des folgenden Schuljah
res in die 2., 3. bzw. 4. Klasse einer allgemeinbil
denden höheren Schule überzutreten. Aufnahmsbe
werber, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, 
haben aus jenen 'pflichtgegenständen, in denen die, 
Voraussetzungen nicht erfüllt werden, eine Auf
nahmsprüfung abzulegen; eine Aufnahmsprüfung 
entfällt, sofern das Jahreszeugnis die Feststellung 
enthält, daß die Schulstufe "mit ausgezeichnetem 
Erfolg" abgeschlossen wurde (§ 22 Abs. 2 lit. g des 
Schulunterrichtsgesetzes, BGB!. Nr 139/1974). 
Eine Aufnahmsprüfung ist jedenfalls in der Fremd
sprache abzulegen, die der Schüle~ bisher nicht 
besucht hat, wenn diese in der angestrebten Klasse 
der allgemeinbildenden höheren Schule weiterfüh-
rend unterrichtet wird. . 

(3) Schüler der Hauptschule, deren Jahreszeug- . 
nis für die 4. Klasse in den leistungsdifferenzierten 
Pflichtgegenständen . in der höchsten Leistungs
gruppe eine positive Beurteilung oder in der mittle
ren Leistungsgruppe keine schlechtere Beurteilung 
als. "Gut" und' in den übrigen Pflichtgegenständen 
eine Beurteilung aufweist, die nicht schlechter als 
"Befriedigend" . ist, sind berechtigt, am Beginn des 
folgenden Schuljahres in die 5. Klasse einer allge
meinbildenden höheren' Schule überzutreten. Auf
nahmsbewerber, die diese Voraussetzungen nicht 
erfüllen, haben aus jenen Pflichtgegenständen, in 
denen die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, 
eine Aufnahmsprüfung abzulegen; eine Aufnahm
sprüfung entfällt, sofern das Jahreszeugnis die Fest
stellung enthält, daß die Schulstufe "mit ausge
zeichnetem Erfolg" abgeschlossen. wurde (§ 22 
Abs.2 lit. g des Schulunterrichtsgesetzes). Eine 
Aufnahmsprüfung ist jedenfalls in der .Fremdspra
ehe abzulegen, die der Schüler bisher nicht besucht 
hat, wenn diese in der angestrebten Klasse der all
gemeinbildenden höheren Schule weiterführend 
unterrichtet wird. 

(4) Schüler der Volksschul oberstufe haben vor 
Aufnahme in die allgemeinbildende höhere Schule 
eine Aufnahmsprüfung abzulegen. 

(5)DieAufnahme.in ein Aufbaugymnasium oder 
Aufbaurealgymnasium erfordert die Erfüllung der 
in den Abs: 3 und 4 und im §37 Abs. 2 genannten 
Voraussetzungen; die Ablegung einer Aufrtahms
prüfung entfällt bei erfolgreichem Abschluß. der 
Übergangsstufe. Die Aufnahme in' ein Gymnasium 
fÜr Berufstätige oder Realgymnasium für Berufstä
tige erfordert die Erfüllung der im § 37 Abs. 3 
genannten V ötaussetzungen. Für die Aufnahme in 
eirie Sonderform gemäß § 37 Abs. 1 Z 3 und 4 gel
ten die Bestimmungen dei Abs. 1. bis 4 sinngemäß, 
wobei die Aufnahme in Schulen unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen oder der sportli
chen Aüsbildung, die im Hinblick auf die besond.ere 
Aufgabe der Sonderform erforderliche Eignung, 
welche durch eine Eignungsprüfung festzustellen 
ist, voraussetzt." 

27. § 41 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Bildungsgang der allgemeinbildenden 
höheren Schulen wird durch die Reifeprüfung 
abgeschlossen. " 

28. Der bisherige Wortlaut des § 46 ist als Abs. 1 
zu bezei,chnen. Als neuer Abs. 2 ist anzufügen:: 

,,(2) Die Schüler sind im betriebswirtschaftlichen 
und fachtheoretischen Unterricht durch die Ein
richtung von. Leistungsgruppen zu fördern, sofern 
hiefür eigene Schülergruppen gemäß. den auf 
Grund des § 51 Abs. 3 erlassenen Ausführungsge-
setzen einzurichten sind." . .' .. 

29. Im § 47 haben an die Stelle des Abs. 3 fol
gende Abs. 3 und 4 zu treten.: 

,,(3) In einem, zwei oder drei Pflichtgegenstän
den im Bereich des betriebswirtschaftlichen und 
fachtheoretischen Unterrichtes sind· zwei Lei~tungs
gruppen vorzusehen. Hievon hat eine Leistungs
gruppe die zur Erfüllung der Aufgabe der Berufs
schule notwendigen Erfordernisse und die andere 
ein erweitertes oder vertieftes Bildungsangebot zu 
vermitteln. 

(4) Ferner sind im Lehrplan Leibesübungen als 
unverbindliche Übung und eine lebende Fremd
sprache als Freigegenstand vorzusehen." 

30. § 48 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) § 11 Abs. 2 findet Anwendung." 

3L § 49 Abs:3 hat zu lauten: 

,,(3) An den lehrgangsmäßigen Berufsschulen ist 
eine Unterbrechung des Lehrganges zu Weihnach'
ten, aus Anlaß von Semesterferien und zu Ostern 
zulässig; der Lehrgang ist insoweit zu verlängern, 
als dUrch diese Unterbrechung; allenfalls im 
Zusammenhang mit anderen schulfreien Tagen, die 
im Lehrplan vorgesehene Zahl der Unterrichtsstun
den für die jeweilige Schulstufe um mehr' als em 
Zehntel unterschritten würde." 

1174 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 9 von 20

www.parlament.gv.at



10 1174 der Beilagen 

32. Dem § 51 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) pie Ausführungsgesetzgebung hat zu 
bestimmen, bei welcher Schülerzahl Schülergrup
pen im Hinblick auf die Führung von Leistungs
gruppen zu bilden sind. Die Schülerzahl, bei weI
cher zwei Schülergruppen zu bilden sind, darf 20 
nicht unterschreitc;n; darüber hinaus darf jeweils 
eine weitere Schülergruppe bei mindestens 20 Schü
lern vorgesehen werden. Die Zahl der Schülergrup
pen darf an ganzjährigen und saisonmäßigeri 
Berufsschulen die Anzahl der' Parallelklassen (alle 
Kla~sen für einen Lehrberuf oder eine Gruppe von 
Lehrberufen auf einer Stufe) um nicht mehr als 1, 
ab 5 Parallelklassen um nicht mehr als 2, ab 
10 Klassen um nicht mehr als 3, ab 15 Klassen um 
nicht mehr als 4 und ab 20 Klassen um nicht mehr 
als 5, an lehrgangsmäßigen_ Berufsschulen die 
Anzahl der Parallelklassen (die Klassen für einen 
Lehrberuf oder eine Gruppe von Lehrberufen eines 
Lehrganges auf einer Stufe) um nicht mehr als 1, ab 
6 Parallelklassen um nicht mehr als 2, ab 11 Klassen 
um nicht mehr als 3 und ab 16 Klassen um nicht 
mehr als 4 übersteigen." 

33. Im § 59 Abs. 1 hat an die Stelle des Punktes 
ein Strichpunkt zu treten und ist anzufügen: 

"d) Speziallehrgänge für Personen, die eine mitt
lere oder höhere Schule erfolgreich abge
schlossen oder die' Lehrabschlußprüfung 
erfolgreich abgelegt haben, zur Vermittlung 
einer Spezialausbildung oder Ergänzung 
ihrer Fachausbildung. 

Die Lehrgänge und Kurs~ können auch als Schulen 
, für Berufstätige geführt werden." 

34. § 59 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Darüber hinaus können gewerbliche und 
technische Fachschulen, Lehrgänge up.d Kurse als 
Sonderformen unter besonderer Berücksichtigung 
der Erfordernisse bestimmter Wirtschaftszweige 
geführt werden, für deren Lehrpläne die Bestim
mungen des § 58 Abs. 4 und des§ 60 Abs. 2 sinnge
mäß anzuwenden sind." 

35. Im § 61 Abs. 1 hat an die Stelle des Punktes 
ein Strichpunkt zu treten und ist anzufügen: 

"c) ,Speziallehrgänge für Personen, die eine mitt
lere oder höhere Schule erfolgreich abge
schlossen oder' die Lehrabschlußprüfung 
erfolgreich abgelegt haben, zur Vermittlung . 
einer Spezialausbildung oder Ergänzung 
ihrer Fachausbildung mit der Dauer bis zu' 
zwei Jahren. Die Speziallehrgänge können 
auch als Schulen für Berufstätige geführt 
werden. Für den Lehrplan sind die Bestim
mungen des § 60. Abs. 2 nach den Erforder-

. nissen der Ausbildung sinngemäß anzuwen
den." 

36. Im § 62 haben die Abs. 4 und 5 zu entfallen 
und ist Abs. 6 als Abs. 4 zu bezeichnen. 

37. Nach § 62 ist folgender § 62aeinzufügen: 

"S 0 n d e rf 0 r m end e r F ach s c h u I e Eü r 
wirtschaftliche Frauenberufe sowie 

Lehrgänge und,Kurse 

§ 62 a. (l),Als Sonderformen der Fachschule für 
wirtschaftliche Frauenberufe können geführt wer
den: 

a) Lehrgänge und Kurse zur Aus- und Weiter
bildung mit einer Dauer, bis zu einem J ahi"; 

b) Speziallehrgänge können für Personen, die 
eine mittlere oder höhere Schule erfolgreich 
abgeschlossen oder die Lehrabschlußprüfung 
erfolgreich abgelegt haben, zur Vermittlung 
einer Spezialausbildung oder Ergänzung 
ihrer Fachausbildung mit einer Dauer bis zu 
einem Jahr geführt werden. Die Speziallehr
gänge können auch als Schulen für Berufstä
tige eingerichtet werden. Für den Lehrplan 
sind die Bestimmungen des Abs. 3 nach den 
Erfordernissen der Ausbildung sinngemäß 
anzuwenden .. 

(2) Für die Lehrpläne sind die Bestimmungen de,s 
§ 62 Abs. 3 nach den Erfordernissen der betreffen
den Ausbildung sinngemäß anzuwenden." 

38. Nach § 63 istfolgender § 63a einzufügen: 

"S 0 n der f 0 r m end e r F ach s c h u I e für 
Sozialberufe sowie Lehrgänge und 

Kurs e 

. § 63 a. (1) Als Sonderformen der Fachschule für 
Sozialberufe können geführt werden: 

a) Lehrgänge und Kurse zur Ausbildung auf 
verschiedenen sozialen Gebieten mit einer 
Dauer bis zu zwei Jahren, 

b) Speziallehrgänge können für Personen, die 
eine Ausbildung auf sozialberuflichem Gebiet 
erfolgreich abgeschlossen haben, zur Ver
mittlung einer Spezialausbildung mit einer 
Dauer bis zu zwei Jahren geführt werden. 
Für den Lehrplan sind die Bestimmungen des 
Abs. 4 nach den Erfordernissen der Ausbil
dung sinngemäß anzuwenden. 

(2) Fachschulen für Sozialberufe (einschließlich 
der Lehrgänge und Kurse sowie der Speziallehr
gänge) können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden. 

(3) Für das AufnahIIiealter sind die Bestimmun
gen des § 63 Abs. 3, für die Lehrpläne jene des § 63 
Abs. 4 nach den Erfordernissen der jeweiligen Aus
bildung sinngemäß anzuwenden." 

39. § 65 hat zu lauten: 

"Aufgabe der berufsbildenden 
höheren Schulen 

§65. Die berufsbildenden höheren Schulen 
haben die Aufgabe, den Schülern eine höhere allge-
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meine und fachliche Bildung zu vermitteln, die sie 
zur Ausübung eines gehobenen Berufes auf techni
schem, gewerblichem, kunstgewerblichem, kauf-' 
männischemoder wirtschaftlich-frauenberuflichem 
Gebiet befähigt und sie zugleich zur Hochschul
reife zu führen." 

40. § 66 Abs. 2 und 3 hat zU: lauten: 

,,(2) Jeder Schulstufe hat ein Jahrgang, sofern die 
Schulstufe ein Semester umfaßt, eine Klasse zu ent
sprechen. 

(3) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht für die 
berufsbildenden höheren Schulen für Berufstätige, 
Kollegs und Speziallehrgänge." 

41. § 67 lit. a hat zu lauten: 
"a) Höhere technische und gewerbliche (ein

schließlich kunstgewerblicher) lehranstal
ten," . 

, 
42. Im § 73 Abs. 1 haben an die Stelle der lit. b 

folgende lit. bund c zu treten: 
"b) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem 

viersemestrigen Bildungsgang Absolventen 
von höheren Schulen ergänzend das Bil
dungsgut einer Höheren technischen oder 
gewerblichen Lehranstalt zu vermitteln .. V or
aussetzung für die Aufnahme ist die erfolgrei~ 
che Ablegung der Reifeprüfung einer allge
meinbildenden höheren Schule oder einer 
berufsbildenden höheren Schule artderer Art 
oder Fachrichtung. Der Ausbildungsgang 
wird durch eine Reifeprüfung abgeschlossen, 
die auf jene Unterrichtsgegenstände bzw. 
Lehrstoffe zu beschränken ist, die nicht im 
~esentlichert bereits durch den vor dem 
Besuch des Kollegs zurückgelegten Bildungs
gang nachgewiesen sind. Kollegs können 
auch als Schulen für Berufstätige, erforder
lichenfalls unter Verlängerung der Ausbil
dungsdauer, geführt werden. 

c) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
Personen, die eine höhere Schule oder im 
betreffenden Fachbereich einen mittleren 
Speziallehrgang erfolgreich abgeschlossen 
haben, eine Spezialausbildung oder Ergän
zung ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie 
haben bis zu vier Semester zu umfassen. Die 
Speziallehrgänge können auch als Schulen 
für ~erufstätige geführt werden." 

43. § 73 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Lehrpläne der Höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten für Berufstätige 
(Abs. 1 lit. a) haben sich unter Bedachtnahme auf 
die besondere Aufgabe dieser Schulen im wesentli
chen nach den Lehrplänen gemäß § 72 Abs. 5 zu 
richten, wobei der Werkstättenunterricht oder son
stige praktische Unterricht entfallen kann. Für die 
Lehrpläne der Kollegs (Abs.l lit. b) gelten die 
Bestimmungen des§ 72 Abs. 5 mit der Maßgabe, 

daß der Unterricht auf jene Unterrichtsgegenstände 
bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, die nicht im 
wesentlichen bereits in dem vor dem Besuch des 
Kollegs zurückgelegten Bildungsgailg vorgesehen 
sind. Für die. Lehrpläne der Speziallehrgänge 
(Abs. 1 lit. c) sind die Bestimmungen des § 72 
Abs. 5 nach den Erfordernissen der Ausbildung 
sinngemäß anzuwenden, wobei je nach dem Ausbil
dungsziel Einschränkungen für Absolventen 
bestimmter Vorbildung vorgenommen werden kön
nen." 

44. Im § 75 Abs. 1 haben an die Stelle der lit. b 
folgende lit. bund c zu treten: 

"b) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem 
dreisemestrigen Bildungsgang Absolventen 
von höheren Schulen ergänzend das Bil
dungsgut einer Handelsakademie zu vermit
teln. Voraussetzung für die Aufnahme ist die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung einer 
allgemeinbildenden höheren Schule oder 
einer berufsbildenden höheren Schule ande
rer An. Der Ausbildungsgang wird durch 
eine Reifeprüfung abgeschlossen, die auf jene 
Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen 
bereits durch den vor dem Besuch des Kol
legs zurückgelegten. Bildungsgang nachge
'wiesen sind. Kollegs können auch als Schulen 
für Berufstätige, erforderlichenfalls unter 
Verlängerung der Ausbildungsdauer, geführt 
werden. 

c) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
Personen, die eine höhere Schule oder im 
betreffenden Fachbereich einen mittleren 
Speziallehrgang erfolgreich abgeschlossen 
haben, eine Spezialausbildung oder Ergän
zung ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie 
haben bis zu vier Semester zu umfassen. Die 
Speziallehrgänge können auch als Schulen 
für Berufstätige geführt werden." 

45. § 75 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Lehrpläne der Handelsakademie für 
Berufstätige (Abs. 1 lit. a) haben sich unter 
Bedachtnahme auf die besondere Aufgabe dieser 
Schule im wesentlichen nach den Lehrplänen 
gemäß § 74. Abs. 2 zu richten. Für die Lehrpläne 
der Kollegs (Abs. 1 lit. b) gelten die Bestimmungen 
des § 74 Abs.2 mit der Maßgabe, daß der Unter
richt auf jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehr-. 
stoffe zu beschränken ist, die rticht im wesentlichen 
bereits in dem vor dem Besuch des Kollegs zurück
gelegten Bildungsgang vorgesehen sind. Für die 
Lehrpläne der Speziallehrgänge (Abs. 1 lit. c) sind 
die Bestimmungen des § 74 Abs. 2 nach den Erfor
dernissen der Ausbildung sinngemäß anzuwenden, 
wobei je nach dem Ausbildungsziel Einschränkun
gen für Absolventen bestimmter Vorbildung vorge
nommen werden können." 
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46. Im § 77 Abs. 1 haben an die Stelle der lit. b 
folgende lit. bund c zu treten: 

"b) Kollegs, . welche die Aufgaben haben, in 
einem dreisemestrigen Bildungsgang Absol
veriten von höheren Schulen ergänzend das 
Bildungsgut einer Höheren Lehranstalt für 
wirtschaftliche Frauenberufe zu vermitteln. 
Voraussetzung für . die . Aufnahme ist die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung einer 
allgemeinbildenden. höherertSchule oder 
einer berufsbildenden höheren Schule ande
rer Art. Der Ausbildungsgang wird durch 
eine ReifepIiifung abgeschlossen, die auf jene 
Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe· zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen 
bereits durch den vor dem Besuch des Kol-, 
legs zurückgelegten Bildungsgang nachge-

. wiesen sind. Kollegs können auch als Schulen 
für Berufstätige, erforderlichenfalls unter 
Verlängerung der Ausbildungsdauer, geführt 
werden. . 

c) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
Personen, die eine höhere Schule oder im 
betreffenden Fachbereich einen' mittleren 
Speziallehrgang erfolgreich abgeschlossen 
haben, eine Spezialausbildung oder Ergän
zung ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie 
haben bis zu vier Semester zu umfassen. Die 
Spezialli:hrgänge können auch als Schulen 
für Berufstätige geführt werden." 

47. § 77 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Lehrpläne der Höheren Lehranstalten 
für wirtschaftliche Frauenberufe für Berufstätige 
(Abs. 1 lit. a) haben sich unter Bedachtnahme auf 
die besondere Aufgabe dieser Schulen. im wesentli
chen nach den Lehrplänen gemäß § 76 Abs. 2 zu 
richten. Für die Lehrpläne der Kollegs (Abs. 1 lit. b) 
gelten die Bestimmungen des § 76 Abs.2 mit der 
Maßgabe, daß der Unterricht auf jene Unterrichts
gegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, 
die nicht im wesentlichen bereits in dem vor dem 
Besuch des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang 
vorgesehlin sind. Für die Lehrpläne der Speziallehr
gänge (Abs. 1 lit. c) sind die Bestimmungen des § 76 
Abs. 2 nach den ErfOrdernissen der Ausbildung 
sinngemäß anzuwenden, wobei je nach dem Ausbil
dungsziel Einschränkungen für Absolventen 
bestimmter Vorbildungvorgeriommen werden kön
nen." 

48. Dem § 80 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die Akademie für Sozialarbeit kann auch als 
Schule für Berufstätige unter allfälliger entspre
chender Verlängerung der Ausbildungsdauer 
geführt werden." 

, 49. § 82 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Bei besonderer Eignung für die berufliche 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Sozialarbeit, welche 
durch die Ablegung einer Eignungsprüfung nach-

zuweisen ist, können auch Personen,und zwar in 
den Vorbereitungs lehrgang, aufgenommen werden, 
die keine Reifeprüfung abgelegt haben, jedoch eine 
über die Erfüllung der Schulpflicht hinausreichende 
mindestens einjährige Schulbildung oder eine abge
schlossene Berufsausbildung sowie in beiden Fällen 
eine mindestens neunmonatige Praxis im Sozialbe
,reich mindestens im halben Ausmaß einer V ollbe
schäftigung nachweisen können, wobei der Praxis
nachweis bei einem geringeren Beschäftigungsaus
maß durch entsprechend längere Praxisdauer 
erbracht werden kann." 

50. Im Teil C hat der bisherige Abschnitt I zu 
entfallen, sind die bisherigen Abschnitte II bis VI 
als Abschnitte I bis V zu bezeichnen und hat die 
Überschrift des neuen Abschnittes I zu lauten: 

"Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik" 

51. Die §§ 94 bis 96 haben zu'lauten: 

,,A u f gab e der B il cl u n g san s tal t e n für 
Kin der gar t e n pä d ag 0 g i k 

§ 94. (1) Die Bildungsanstalten für Kindergarten
pädagogik haben die Aufgabe, den Schülern jene 
Berufsgesinnung sowie jenes Berufswissen und 
Berufskönnen zu vermitteln, die für die Erfüllung 
der Erziehungs- und Bildungsaufgaben in den Kin
dergärten erforderlich sind, und sie zugleich zur 
Hochschulreife zu führen. 

(2) An den Bildungsanstalten für Kindergarten
pädagogik können Schüler auch zu Er;ziehern an 
Horten ausgebildet werden. 

Aufbau der Bildungsanstalten für 
Ki n d e rg arte npä d ago gi k 

§ 95. (1) Die Bildungsanstalten fürKindergarten
pädagogik schließen an die 8. Schulstufe an und 
umfassen fÜnf Schulstufen (9. bis i3. Schulstufe), 
wobei jeder Schulstufe eine Klasse zu entsprechen 
hat. 

(2) Jeder Bildungsanstalt für Kindergartenpäd
agogik ist ein Übungskindergarten, allenfalls auch 
ein Übungshort einzugliedern. Darüber hinaus sind 
geeignete Kindergärten, allenfalls auch Horte, als 
Besuchskindergärten bzw. Besuchshorte vorzuse--
hen.· , 

(3) An Bildungsanstalten für Kindergartenpäd
agogik können nach Bedarf Lehrgänge für Sonder
kindergartenpädagogik eingerichtet werden. 

(4) Die Bildungsanstalten für Kindergartenpäd
agogik sind höhere Schulen. 

L ehr p I an der B i I dun g s an s ta I t e n für 
Kin derg arte n p ä d ag O.g i k 

§ 96. (1) Im Lehrplan (§ 6) der Bildungsanstalten 
für Kindergartenpädagogik sind vorzusehen: 

a) als Pflichtgegenstände: Religion, Pädagogik 
(einschließlich Pädagogischer Psychologie, 
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Pädagogischer Soziologie, Philosophie), 
Heil- und Sonderpädagogik, Didaktik (insbe
sondere Didaktik der Kindergartenerziehung 
und Vorschulerziehung), Kindergartenpraiis, 
Deutsch (einschließlich Sprecherziehung, 
Kinder- und Jugendliteratur), eine lebende 
Fremdsprache, Geschichte und Sozialkunde, 
Geographie und Wirtschaftskunde, Rechts
kunde, Mathematik, Physik, Chemie, Biolo
gie und Umweltkunde, Gesundheitslehre, 
Musikerziehung, Instrumentalmusik, 
Rhythmisch-musikalische Erziehung, Bildne
rische Erziehung, ' Werkerziehung, Leibeser-
ziehung;' ' 

b) als Pflichtgegenstände oder verbindliche 
Übungen: ergänzende Unterrichtsv~ranstal
tungen, die im Hinblick auf die künftige 
Berufstätigkeit, im Falle des § 94 Abs. 2 insbe
sondere auch auf die spätere Berufstätigkeit 
im Hort, erforderlich sind. 

(2) Für die Lehrpläne der Lehrgänge zur Ausbil
dung ,in Sonderkindergartenpädagogik (§ 95 
Abs. 3) sind die Bestimmungen des Abs. 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß die im Hinblick auf das 
Ausbildungsziel erforderlichen Ergänzungen und 
die Vorbildung möglichen Einschränkungen vorzu
nehmen sind." 

52. In den §§ 97, 100 und 101 hat es jeweils statt 
"Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen" "Bil
dungsanstalt für Kindergartenpädagogik" und statt 
"Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen" "Bil
dungsanstalten für Kindergartenpädagogik" zu lau
ten. 

53. Die §§ 98 und 99 haben zu lauten: 

"R e if e - und B er ä h ig u ng s p r ü fun g 

§ 98. (1) Die Ausbildung an der Bildungsanstalt 
für Kindergartenpädagogik schließt mit der Reife
prüfung, die zugleich Befähigungsprüfung für Kin
dergärten, im Falle des § 94 Abs. 2 Befähigungsprü
fung für Kindergärten und Horte ist, ab. 

(2) Die Lehrgänge zur Ausbildung in Sonderkin
dergartenpädagogik (§ 95 Abs. 3) schließen mit der 
Befähigungsprüfung für Sonderkindergärten ab. 

(3) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
"berechtigt zum Besuch einer Hochschule, für die 
die Reifeprüfung Immatrikulationsvoraussetzung 
ist, wobei nach den Erfordernissen der verschiede
nen Studienrichtungen durch Verordnung des Bun- . 
desministers für Unterricht und Kunst im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Wissen~chaft 
und Forschung zu bestimmen ist, in welchen Fälle~ 
Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung abzulegen sind. 

Lehrer 

§ 99. (1) Der Unterri~ht in den Klassen der Bil
dungsanstalten für Kindergartenpädagogik ist 
durch Fachlehrer zu erteilen. 

(2) Für jede Bildungsanstalt für Kindergarten
pädagogik sind ein Leiter, ein Abteilungsvorstand 
für den Übungskindergarten und den Übungshort 
und die erforderlichen weiteren Lehrer, für einen 
ei~gegliederten Übungskindergarten die erforderli
chen Übungskindergärtner und für einen allenfalls 
eingegliederten Übungshort die erforderlichen 
Übungshorterzieher zu bestellen. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 42 Abs. 3 und 123 
Abs. 2 finden Anwendung." 

54. Die §§ 102 bis 106 haben zu lauten: 

"Aufgabe der Bildungsanstalten für 
, Erzi~her 

, § 102. Die Bildungsanstalten. für Erzieher haben 
die Aufgabe, die' Schüler zu Erziehern heranzubil
den, die n~ch Berufsgesinnurig, Berufswissen lInd 
Berufskönnen geeignet sind, die Erziehungsaufga
ben in Horten, Heimen und Tagesheimstätten für 
Kinder und Jugendliche sowie in der außerschuli
schen Jugendarbeit zu erfüllen, und sie zugleich zur 
Hochschulreife zu führen. 

, 
Aufbau der Bildungsanstalten für 

Erz i eher 

§103. (1) Die Bildungsanstalten für Erzieher 
schließen an die 8. Schulstufe an und umfassen fünf 
Schulstl,tfen (9. bis 13. Schulstufe), wobei jeder 
Schulstufe eine Klasse zu entsprechen hitt. 

(2) Für jede 'Bildungsans~alt für Erzieher sind 
geeignete Einrichturigen zum Zwecke der prakti
schen Einführung in die Berufstätigkeit vorzusehen. 

(3) An Bildungsaristalten für Erzieher können 
nach Bedarf Kollegs eingerichtet werden, welche 
die Aufgabe haben, in einem viersemestrigen Bil
dungs gang Absolventen von höheren Schulen zu 
Erziehern auszubiiden. Ferner können nach Bedarf 
Lehrgänge zur Ausbildung von Erziehern zu Son
dererziehern, zu Facherziehern oder zu Heimlei
tern eingerichtet werden. Die Kollegs und Lehr
gänge können auch als Schukn für Berufstätige, 
erforderlichenfalls unter Verlängerung der Ausbil~ 
dungsdauer, geführt werden. 

(4) Bildungsanstalten für Erzieher, welche außer 
den im § 102 angeführten Aufgaben auch Aufgaben 
einer Tatsachenforschung auf dem Gebiete der 
Erziehung' in Schülerheimen, Horten und Tages
heimstätttm sowie in der außerschulischen Jugend
arbeit übernehmen sowie Lehrgänge zur Fortbil
dung von Erziehern durchführen, sind als "Institut 
für Heimerziehung" zu bezeichnen. 

(5) Die Bildungsanstalten für Erzieher sind 
höhere Schulen. 
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Lehrplan der Bildungsanstal.ten für 
Erzieher 

§ 104. (1) Im Lehrplan (§ 6) der Bildungsanstal
ten für Erzieher sind vorzusehen: 

a) als Pflichtgegenstände: Religion, Pädagogik 
(einschließlich Pädagogischer Psychologie, 
Pädagogischer Soziologie, Philosophie), 
Heil- und Sonderpädagogik, Didaktik (insbe
sondere Didaktik der Hort- und Heimerzie
hung), Hort~ und Heimpraxis, Deutsch (ein
schließlich Sprecherziehung, Kinder- und 
Jugendliteratur), eine lebende Fremdsprache, 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Rechtskunde, Mathe
matik, Physik, Chemie, Biologie und 
Umweltkunde, Gesundheitslehre, Musiker
ziehung, Instrumentalmusik, Rhythmisch
musikalische . Erziehung, Bildnerische Erzie
hung, Werkerziehung (für Knaben und Mäd
chen gemeinsam oder getrennt), leibeserzie
hung; 

b) als verbindliche Übungen: ergänzende Unter
richtsveranstaltungen, die im Hinblick auf 
künftige Berufstätigkeit erforderlich sind. 

(2) Für die Lehrpläne der Kollegs (§ 103 Abs. 3) 
gelten die Bestimmungen des Abs. 1 mit der Maß
gabe, daß der Unterricht auf jene Unterrichtsge
genstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, die 
nicht im wesentlichen' bereits in dem vor dem 
Besuch des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang 
vorgesehen sind. 

(3) Für die Lehrpläne der Lehrgänge (§ 103 
Abs. 3) sind die Bestimmungen des Abs.l mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß die im Hinblick auf das 
Ausbildungsziel erforderlichen Ergänzungen· und 
die Vorbildung möglichen Einschränkungen vorzu
nehmen sind. 

Au fn ahmsvora u ssetzu ngen 

§ 105. (1) Die Aufnahme in eine Bildungsanstalt 
für Erzieher setzt die erfolgreiche Erfüllung der 
ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht und 
die erfolgreiche, Ablegung einer Eignungsprüfung 
voraus. 

(2) Die Aufnahme in ein Kolleg (§ 103 Abs. 3) 
setzt die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
einer höheren Schule anderer Art und die erfolgrei
che Ablegung einer Eignungsprüfung voraus. 

(3) Die Aufnahme in Lehrgänge(§ 103 Abs.3) 
setzt die erfolgreiche Ablegung der Befähigungs
prüfung für Erzieher voraus. 

Reife- und Befähigungsprüfung 

§ 106. (1) Die Ausbildung an der Bildungsanstalt 
für Erzieher schließt mit der Reifeprüfung, die 
zugleich Befähigungsprüfung für Erzieher ist, ab. 

(2) Die Kollegs (§ 103 Abs. 3) schließen mit einer 
Reife- und Befähigungsprüfung ab, die auf jene 
Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die· nicht im wesentlichen bereits 
durch den vor dem Besuch des Kollegszurückge
legten Bildungsgang nachgewiesen sind. 

(3) Die Lehrgänge (§ 103 Abs. 3) schließen mit 
der Befähigungsprüfung für Sondererzieher, 
Facherzieher bzw. Heimleiter ab. 

(4) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
berechtigt zum Besuch der Hochschule, für die die 
Reifeprüfung Immatrikulationsvoraussetzung ist, 
wobei nach den Erfordernissen der' verschiedenen 
Studienrichtungen durch Verordnung des Bundes
ministers für Unterricht und Kunst im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung zu bestimmen ist, in welchen Fällen 
Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung abzulegen 
sind." 

55. § 107 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Bestimmungen der §§ 42 Abs. 3 und 123 
Abs. 2 finden Anwendung." 

56. Im § 11 0, § 111 Abs. 4 lit. d und Abs. 5, § 113 
Abs. 4 sowie § 114 lit. d haben an die Stelle der 
Worte "Stenotypie und Phonotypie" die Worte 
"Stenotypie, Phonotypie und Textverarbeitung" zu 
treten. 

57. Dem § 111 ist folgender Abs. 7 anzufügen: 
,,(7) Für jede Berufspädagogische Akademie sind 

geeignete Schulen in der erforderlichen Zahl als 
Besuchsschulen zu bestimmen." 

58. Im § 11i hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Im Lehrplan (§ 6) der Berufspädagogischen 
Akademien sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Humanwissenschaften (insbesondere Reli
gionspädagogik, Erziehungswissenschaft, 
Unterrichtswissenschaft, Pädagogische Psy
chologie, Pädagogische Soziologie, Betriebs
soziologie,Schulrecht, Biologische Grundla
gen . der Erziehung, Schulhygiene und 
Gesundheitslehre) ; 

b) Didaktik und Schulpraktische Ausbildung; 
c) Fachwissenschaften und Fachdidaktik eines 

oder mehrerer Gegenstände entsprechend 
dem Ausbildungsziel der einzelnen Abteilun
gen der Berufspädagogischen Akademie 
(§ 111 Abs. 4); . 

d) ergänzende Studienveranstaltungen, die im 
Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit 
erforderlich sind." 

59. § 113 Abs. 1lit. c hat zu lauten: 
"c) für die fachlich-praktischen Unterrichtsge

genstände: der erfolgreiche Abschluß der 
achten Sthulstufe sowie die erfolgreiche 
Ablegung einer einschlägigen Meisterprüfung 
oder eine gleichwertige einschlägige Befähi
gung,". 
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60. § 113 Abs. 3 lit. b hat zu lauten: 
"b) für die fachlich-praktischen Unterrichtsge

genstände: der erfolgreiche Abschluß dei 
achten Schulstufe sowie die erfolgreiche 
Ablegung einer einschlägigen Meisterprüfung 
oder eine gleichwertige einschlägige Befähi
gung;". 

61. Im § 116 haben die Absatzbezeichnung ,,(1)" 
und Abs. 2 zu entfallen. ' 

62. § 119 Abs. 1,2 und 7 haben zu lauten: 

,,(1) An den Pädagogischen Akademien können 
Studiengänge für das Lehramt an Volksschulen, für 
das Lehramt an Hauptschulen und Polytechnischen 
Leprgängen sowie für das Lehramt an Sonderschu-. 
len geführt werden. ' 

(2) Die Studiengänge haben 6 Semester zu 
umfassen. " 

,,(7) Die Übungshauptschule umfaßt vier Schul
stufen. Jede Schulstufe hat einer Klasse zu entspre
chen. Die Schüler einer Schulstufe sind in den 
Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und 
Lebende Fremdsprache entsprechend der Einstu
fung in Leistungsgruppen nach Möglichkeit in 
Schülergruppen, in den übrigen Unterrichtsgegen
ständen ohne Berücksichtigung ihrer Leistungsfä
higkeit in Klassen zusammenzufassen. Die Zahl der 
Schüler in einer Klasse der Übungshauptschule darf 
33 nicht übersteigen. Der Bundesminister für 
Unterricht und Kunst hat nach den Erfordernissen 
durch Verordnung zu bestimmen, bei welcher 
Schülerzahl in den' Unterrichtsgegenständen 
Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache 
eigene Schülergruppen einzurichten sind und der 
Unterricht in Werkerziehung, Hauswirtschaft und 
Leibesübungen statt für die gesamte Klasse in Schü
lergruppen zu erteilen ist." 

63. § 120 hat zu lauten: 

"L ehr p I a n der P ä d a g 0 gis ehe n A k a -
demie 

S 120. (1) Im Lehrplan aller im § 119 Abs. 1 
genannten Studiengänge sind folgende Pflichtge
genstände vorzusehen: 

a) Humanwissenschaften (insbesondere Reli
gionspädagogik, Erziehungswissenschaft, 
Unterrichtswissenschaft, Pädagogische Psy
chologie, Pädagogische Soziologie, Biologi
sche Grundlagen der Erziehung, Schulhy
giene, Schulrecht) ; 

b) Schulpraktische Ausbildung (insbesondere 
Unterrichtsbesuche, Unterrichts analysen, 
Lehrverhaltenstraining, Lehrübungen, Lehr
und Unterrichtsbesprechungen, Stadt- und 
Landschulpraktika; ferner ein außerschuli
sches Erziehungspraktikum) ; , 

c) ergänzende Studienveranstaltungen, die im 
Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit 
erforderlich sind (insbesondere Unterrichts-

technologie und Mediendidaktik, Politische 
Bildung, Einführung in die Erwachsenenbil
dung und in-die außerschulische Jugenderzie
hung). 

(2) Im Lehrplan des Studiepganges für das lehr
amt an Volksschulen sind neben den im Abs'. 1 
genannten Pflichtgegenständen folgende Pflichtge
genstände vorzusehen: 

a) Didaktik (in$besondere Didaktik der V or
schulstufe, Elementardidaktik sowie Didaktik 
der in der Grundschule vorgesehenen 'Unter

. richtsgegenstände ); 
b), ergänzende Studienveranstaltungen, die im 

Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit als 
Volksschullehrer erforderlich sind. 

(3) Im Lehrplan des Studienganges für das Lehr
amt an Hauptschulen und· Polytechnischen Lehr
gängen sind neben den im Abs. 1 genannten Pflicht
gegenständen vorzusehen: 

a) als alternativer Pflichtgegenstand: Deutsch 
oder Mathematik oder Lebende Fremdspra
che; 

b) als alternativer Pflichtgegenstand die Fach
wissenschaft eines bestimmten Gegenstandes 
oder einer Gegenstandsgruppe der Haupt
schule und (öder) des Polytechnischen lehr
ganges; 

c) als Pflichtgegenstand die den in lit. a und b 
genannten alternativen Pflichtgegenständen 
entsprechenden Fachdidaktiken. 

(4) Im Lehrplan des Studiengangs für das lehr
amt an Sonderschulen sind neben den im Abs. 1 
genannten Pflichtgegenständen folgende Pflichtge
genstände vorzusehen: 

a) Didaktik (insbesondere Elementardidaktik 
sowie Didaktik der in der Sonderschule vor
gesehenen Unterrichtsgegenstände); 

b) ergänzende Studienveranstaltungen, die·.im 
Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit als 
Sonderschullehrer, erforderlich sind; 

c) schwerpunktmäßige Ausbildung für minde
stens zwei Sonderschularten." 

64. § 122 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Ausbildung an den Pädagogischen Akade
mien schließt entsprechend dem Studiengang mit 
der Lehramtsprüfung für Volksschulen, für Haupt
schulen, für Polytechnische Lehrgänge oder für 
Sonderschulen ab; sofern die Ausbildung im Lehr
gang für Hauptschulen und Polytechnische Lehr
gänge einen nur an einer dieser Schularten geführ
ten Unterrichtsgegenstand erfaßt, hat sich die Lehr
amtsprüfung auf diesen Bereich zu beschränken." 

65. § 123 Abs. 1 hat zu lauten: 

, ,,(1) Für jede Pädagogische Akademie sind ein 
Direktor, ein Abteilungsvorstand für die Übungs
schule sowie die erforderlichen weiteren Lehrer zu 
bestellen. Sofern an einer Pädagogischen Akademie 
neben dem Studiengang für das Lehramt an Volks-
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schulen ein Studiengang für das Lehramt an Haupt
schulen und Pplytechnischen Lehrgängen geführt 
wird, ist für den zuletzt genannten Studiengang ein 
Abteilungsvorstand zu bestellen; dieser Abteilungs
vorstand kann auch mit der Betreuung eines Stu
dienganges für das Lehramt an Sonderschulen an 
der betreffenden Pädagogischen Akademie betraut 
werden. Sofern sich die Übungsschule in eine 
Übungsvolksschule und eine Übungshauptschule 
mit jeweils mindestens paralleler Führung jeder 
Schulstufe gliedert, ist für die, Übungsvolksschule 
und für die Übungshauptschule je ein Abteilungs
vorstand zu bestellen; im Falle der Führung einer 
Übungssonderschule ist auch für diese ein eigener 
Abteilungsvorstand zu bestellen, sofern'sie mit min
destens 8 Klassen geführt wird." 

, 66. Der Abschnitt V (neu) des 11. Hauptstückes, 
Teil C,hat zu lauten: 

,,A b s c h n i t t V 

Pädagogische Institute 

Aufgabe der, Pädagogischen Insti
tute 

§ 125. (1) Die Padagogischen Institute dienen 
der Fortbildung von Lehrern an in diesem Bundes
gesetz geregelten Schulen, wobei auch die V orbe
reitung und Prüfung für zusätzliche Befähigungen 
erfolgen kann. Ferner können an Pädagogischen 
Instituten Personen, die die Ausbildung an einer 
Bildungsanstalt für Kiildergartenpädagogik oder 
Bildungsanstalt für 'Erzieher erfolgreich abgeschlos
sen haben, fortgebildet werden, Sie haben der päd
agogischen: Tatsachenforschung zu dienen. 

(2) An den Pädagogischen Instituten können 
Lehrgänge, Kurse sowie einzelne Lehrveranstaltun
gen, die zur Erfüllung besonderer Unterrichts
zwecke dienen, abgehalten werden. Solche Lehr
gänge, Kurse sowie einzelne Lehrveranstaltungen 
können auch außerhalb des Standortes des Pädago
gischen Institutes und auch' während der nach 
Maßgabe des Schulzeitgesetzes vorlesungsfreien 
Zeit veranstaltet werden. 

(3) Die Pädagogischen Institute sind Akademien 
(§ 3 Abs. 2 lit. b sublit. dd). ' ' 

Auf b au der P ä d a g 0 gis eh en Ins t i -
tute 

§ 126. (1) Die Pädagogischen Institute sind in 
folgende Abteilungen zu gliedern: 

a) Abteilung für Lehrer an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen, 

b) Abteilung für Lehrer an Berufsschulen, 
c) Abteilung für Lehrer an allgemeinbildenden 

höheren, Schulen (die auch der Fortbildung 
der Lehrer an Bildungsanstalten für Kinder
gartenpädagogik und Bildungsanstalten für 
Erzieher dient); 

d) Abteilung für Lehrer an berufsbildenden 
Schulen (ausgenommen die Berufsschulleh
rer). 

Die Einrichtung einzelner Abteihmgen kann entfal
len, wenn im betreffenden Bundesland diese AQtei
lungen an einem anderen öffentlichen oder mit dem 
Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Pädagogischen 
Institut bestehen. 

(2) Die Bildungsaufgaben der Pädagogischen 
Institute sind durch Vorlesungen, Seminare und 
Übungen zu erfüllen, die auch abteilungsübergrei
fend geführt werden können, sofern dies vom 
Inhalt der Veranstaltung zweckmäßig ist; sie kön
rien auch im Zusammenwirken mit Pädagogischen 
Akademien und Berufspädagogischen Akademien, 
mit Universitäten und Hochschulen sowie mit Ein
richtungen der Erwachsenenbildung durchgeführt 
werden. 

Lehrpläne 
§ 126a. (1) Für Lehrgänge, die im Hinblick :wf 

das Dienstrecht oder sonst wegen des Erreichens 
einer Befähigung mit einer Prüfung abschließen, ist 
ein Lehrplan (§ 6) zu erlassen. Dieser hat a:ls 
Pflichtgegenstände ,jene Gebiete zu erfassen, die 
Gegenstand der Prüfung sind, sowie ergänzende 
Unterrichtsveranstaltungen vorzuseh~n, die für die 
Tätigkeit als Lehrer erforderlich sind. 

(2) Für Lehrgänge, die mindestens ein Semester 
dauern, kann ein Lehrplan erlassen werden, der 
Unterrichtsveranstaltungen in Gebieten zu enthal
ten hat, die für die Tätigkeit als Lehrer förderlich 
sind. 

Lehrer 
§ 127. (1) Für jede Abteilung ist ein Leiter zu 

bestellen. In begründeten Fällen kann ein Leiter'mit 
der Leitung einer weiteren Abteilung betraut wer-
den. ' 

(2) Die Leitung des Pädagogischen Institutes 
obliegt abwechselnd jeweils einem Leiter einer 
Abteilung für die Höchstdauer von drei Jahren in 
der im § 126 Abs. 1 genannten Reihenfolge der 
Abteilungen; ist der Leiter einer äbieilung mit der 
Leitung einer weiteren Abteilung' betraut, bleibt in 
der Reihenfolge die weitere Abteilung außer 
Betracht. " ' 

(3) Für jedes Pädagogische Institut sind die 
erforderlichen Lehrer bzw. Lehrbeauftragten zu 
bestellen. Für die Bestellung von Lehrbeauftragten 
sind die Bestimmungen des § 123 Abs.2 anzuwen
den. 

(4) Die Bestimmung des § 42 Abs.) , findet 
Anwendung. 

P ä d a g 0 gis c he Ins t ii u ted e s B und e s 

§ 128. Die vom Bund erhaltenen Pädagogischen 
Institute haben die Bezeichnung ,,,Pädagogische 
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Institute des Bundes" unter Anführung des Bundes
landes, in dem sie 'errichtet sind, zu führen." 

67. Im § 129 Abs. 7 sind die Worte "am Berufs
pädagogischen Institut" durch die Worte "am Päd
agogischen Institut" zu ersetzen. 

68. Im § 131 c hat ari die Stelle der Wendung 
,,1982183" die Wendung ,,1984/85" zu treten. 

69. § 133 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,( 1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, . 
soweit sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt, ist 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst, hin
sichtlich der Vorbereitung und Erlassung der Ver
ordnungen auf ,Grund der §§ 41 Abs. 2; 69 Abs. 2, 
98 Abs.3 und 106 Abs.4 sowie hinsichtlich des 
Zusammenwirkens mit den Universitäten und 
Hochschulen gemäß § 126 Abs. 2 im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wissenschaft und For
schung, betraut." 

Artikel 11 

Das Schulorganisationsgesetz wird wte folgt 
geändert: 

1. § 28 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Schüler sind in den Pflichtgegenständen 
Deuts,ch, Lebende Fremdsprache und Mathematik 
durch die Einrichtung von Leistungsgruppen sowie 
durch' einen nach Wahl des Schülers erweiterten 
Unterricht im lebenskundlichen, sozialkundliche~, 
wirtschaftskundlichen und naturkundlichen Bereich 
in besopderer~Weise zu fördern. In der Regel sind 
drei, mindestens jedoch zwei, Leistungsgruppen zu 
führen.'" .. 

2. § 29'Abs. L lit. a und c hat zu lauten: 
"a), als Pflichtgegenstände: 

Religion, Lebenskunde (mit Hinweisen zu 
einer sinnvoll gestalteten' Freizeit), Deutsch, 
eine lebende Fremdspr;lche, Mathematik, 
Sozialkunde und Wirtschaftskunde (ein
schließlich der Zeitgeschichte)" N aturk,undli
che Grundlagen der modernen Wirtschaft, 
Gesundheitslehre, Berufskunde und. Prakti
sche Berufsorientierung, . Leibesübungen;" 

"c) als zusätzliche alternativePflichtgegen:-
stände: . 
Werkerziehung (für Knaben und Mädchen 
gemeinsam oder getrennt), Hauswirtschaft 
und Kinderpflege sowie weitere lebens- und 
berufsvorbereitende Gegenstände in einem 
für alle Schüler gleichen Stundenausmaß." 

3. § 29 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für den Unterricht in den Pflichtgegenstän
den Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathe
matik sind drei Leistungsgruppen vorzusehen." 

4. § 30 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Schüler mehrerer Klassen sind in den 
Pflichtgegenständen Deutsch, Lebende, Fremdspra-

che und Mathematik entsprechend der Einstufung 
in Leistungsgruppen nach Möglichkeit in: Schüler
gruppen (§ 33.Abs. 2) zusammenzufassen." 

5. §33 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestim
men, bei welcher Schülerzahl im Hinblick auf die 
Leistungsgruppen in Deutsch, Lebende'r Fremdspra~ 

. che und Mathematik eigene Schülergruppen einzu-
richten sind." 

'6. § 33 Abs. 3 erster und zweiter Satz hat zu lau
ten: 

"Die Ausführungsgesetzgebung hat zu. bestim
men, bei welcher Schulerzahl der Unterricht in den 
Unterrichtsgegenständen :Berufskundeund Prakti
sche Berufsorientierung, Maschinschreiben, Werk
erziehung; Hauswirtschaft und Kiriderpflege sowie 
Leibesübungen statt für die gesamte Klasse in Schü
lergruppen zu erteilen ist. Die Schülerzahl, bei wel
cherder Unterricht in Schülergruppen zu erteilen 
ist, darf für den Unterricht in Berufskunde und 
Praktischer Berufsorientierung sowie Leibes~bun
gen 30, in Maschinschreiben 25, in, Werkerziehung 
20 und in Hauswirtschaft und Kinderpflege 16 
nicht unterschreiten; dies gilt nicht für die Tren
nUng des Unterrichtes in Leibesübungen nach 
Geschlechtern. " 

7. § 58 Abs.4 lit. a, § 62 Abs.3 lit. a und § 63 
Abs. 4 lit. a ist jeweils nach der· Wendung 
"Deutsch," einzufügen: "eine lebende Fremdspra-
che,". '.' 

Artikel III 
Artikel 11 § 10 der 4. Schulorganisationsgesetz

Novelle, BGBl.Nr.234/1971, inder Fassung der 
Bundesgesetze 13GB!. Nr. 323/1975 und 14211980 
hat zu lauten: 

"S ch u I ver s u c h s z e i t rau m 
§ 10. Schulversuche im Sinne der §§ 2 und 3 kön

nen in den Schuljahren 1971172 bis 1982183 und 
solche im Sinne des § 4in den Schuljahren 1971172 
bis 1984/85 begonnen werden. Sie sind je nach der 
Zahlc;ler in Betraeht kommenden Schulstufen aus
laufend abzuschließen." 

Artikel IV 

S c h u I v er s u c h e im aol I gern ein b i I den -, 
den Schulwesen 

(1) Zur Entwicklung neuer Lehrplaninhalte 
sowie zur Verbesserung didaktischer und methodi
scher Arbeitsformen (insbesondere sozialer Arbeits
formen) könpen Schulversuche zur inneren Schul
reform an den einzelnen Schularten durchgeführt 
werden.' . 

(2) In den Oberstufen der allgemeinbildenden 
höheren Schulen sind die Schulversuche gemäß 
Artikel 11" § 6 der 4. Schulorganisationsgesetz
Novelle fortzusetzen. 
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(3) Auf die Schulversuche im Sinne der Abs. 1 Artikel VI 
und 2 finden die §§ 8, 9 und 14 des Artikels II der 
4. Schulorganisationsgesetz-Novelle Anwendung. 

(4) Schulversuche im Sinne der Abs. 1 und 2 kön
nen in den Schuljahren 1982/83 bis 1988/89 
begonnen werden. Sie sind nach der Zahl der in 
Betracht kommenden Schulstufen auslaufend abzu- " 
schließen. 

(5) Die Anzahl der Klassen an öffentlichen Schu
len, an denen Schulversuche im Sinne des Abs, 1 
durchgeführt werden, darf 5 vH der Anzahl der 
Klassen der betreffendenSchulart der öffentlichen 
Schule im betreffenden Bundesland nicht überstei
gen; das gleiche gilt sinngemäß für Privatschulen 
mit Öffentlichkeitsrecht. Schulversuche im Sinne 
des Abs. 2 dürfen in nicht mehr als 10 vH der allge
meinbildenden höheren Schulen im betreffenden 
Bundesland durchgeführt werden. 

Artikel V 

'Artikel lIder 5. Schulorganisationsgesetz
Novelle, BGBI. Nr. 323/1975, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 142/1980 wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem. § 4 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Ferner können zwei Lehrplangruppen an Werk
meisterschulen für Berufstätige eingerichtet wer
den." 

2. Im § 4 Abs. 3 hat der erste Satz zu lauten: 

"Die andere Lehrplangruppe hat die Aufgabe, 
jene Kenntnisse zu vermitteln, die nach Absolvie
rung einer vier;ährigen oder einer drei;ährigen 
berufsbildenden mittleren Schule oder einer Werk
meisterschule für Berufstätige für den Übertritt in 
den IV. bzw. IIL Jahrgang oder einen Aufbaulehr
gang einer berufsbildenden höheren Schule gleicher 
Art oder gleicher oder verwandter Fachrichtung 
erforderlich sind." 

3. Dem § 5 i,st folgender Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Durch die Zusammenfassung von Überlei
tungslehrgängen und Aufbaulehrgängen kann für 
Personen, die die 8. Schulstufe erfolgreich abge
schlossen und die Lehrabschlußprüfung bestanden 
haben, eine Verbesserung der Möglichkeit, die Rei
feprüfung einer berufsbildenden höheren Schule 
abzulegen, erprobt werden." 

4. § 10 hat zu lauten: 

,;S c h u I ver s u c h s z e i t rau m 

§ 10. Die Schulversuche im Sinne des § 2 können 
in den Schuljahren 1976/77 bis 1983/84, jene im 
Sinne der §§ 6 und 7 in den Schuljahren 1976/77 
bis 1982/83 und jene im Sinne der §§ 3 bis 5 in den 
Schuljahren 1976/77 bis 1985/86 begonnen wer
den. Sie sind je nach der Zahl der in Betracht kom
menden Schulstufen auslaufend abzuschließen.'~ 

Für die verbindliche Übung Religiop. auf der 
Vorschulstufe sind die den Pflichtgegenstand Reli
gion in der Volksschule betreffenden Bestimmun
gen des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBI. 
Nr. 190§1949, anzuwenden. 

Artikel VII 

(1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Art. I 
Z 66 dieses Bundesgesetzes ernannte Direktoren 
von öffentlichen Pädagogischen Instituten oder 
öffentlichen Berufspädagogischen Instituten sowie 
im Hinblick auf den zweiten Halbsatz des ersten 
Satzes des § 127 Abs. 1 des Schulorganis.ationsge
setzes in: der vor dem Inkrafttreten des Art. I Z 66 
geltenden Fassung ernannte Abteilungsvorstände 
an öffentlichen Instituten sind mit Wirkung vom 
1. September 1983 zu Leitern einer Abteilung des 
öffentlichen Pädagogischen Institutes des betreffen
den Bundeslandes gemäß § 126 Abs. 1 des Schulor
ganisationsgesetzes'in der Fassung des Art. I Z66 
zu bestellen. Hiebei ist auf ihre bisherige Verwen
dung und auf ihre Ausbildung Bedacht zu nehmen. 

(2) Den gern. Abs. 1 bestellten Abteilungsvor
ständen gebührt eine für die Bemessung des Ruhe
genusses anrechenbare Ergänzungszulage, solange 
das Gehalt einschließlich aller Dienstzulagen unter 
Ausschluß der Haushaltszulage niedriger ist als das 
bis zum 31. August 1983 gebührende Gehalt ein
schließlich aller Dienstzulagen unter Ausschuß der 
Haushaltszulage in der Höhe des entsprechenden 
Unterschiedsbetrages; sie ist nach Maßgabe des 
Erreichens der Höhe des bisherigen Gehalts ein
s~hließlich aller Dienstzulagen unter Ausschluß der 
Haushaltszulage einzuziehen. Bei der Ermittlung 
des Unterschiedsbetrages is~ beim bisherigen GehalL 
und den zli berücksichtigenden Zulagen die Erhö
hung um jenen Hundertsatz zu berücksichtigen, 
um den sich das geltende Gehalt der Gehaltsstufe 2 
der Dienstklasse Verhöht. 

(3) Das Pädagogische Institut der Stadt Wien 
und das Pädagogische Institut des Landes Tirol gel
ten als mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete 
iSchulen im Sinne des Privatschulgesetzes, BGBI. 
Nr. 244/1962. 

Artikel VIII 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen in Kraft: ' 

1. Art. I Z 1, 2, 15, 33 bis 38, 40, 42 bis 47, 56, 
57,59 bis 61, 66, 67 und 69 sowie Art. VI und VII 

, mit 1. September 1983; 

2. Art. I Z 3, 39, 41, 48, 49 und 68 sowie Art. III, 
IV und V f!1it 1. September 1982; 

3. Art. I Z 4,6 bis 8, 13 und 14, 16 bis 19,21,22 
und 30 bis 32 sowie Art. II Z 4 bis 6 gegenüber den 
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Ländern für die Ausführungsgesetzgebung nach 
Ablauf des Tages der Kundmachung; 

4. Art. I Z 5 mit 1. September 1983, hinsichtlich 
der Lehrpläne der 4. Schulstufe jedoch erst mit 
1. September 1984, der 5. Schulstufe jedoch erst mit 
1. September 1985, der 6. Schulstufemit 1. Septem
ber 1986, der 7. Schulstufe mit 1. Sep.tember 1987 
und der 8. Schulstufe mit 1. September 1988; 

5. Art. I Z 9 bis 12 hinsichtlicn der 5. Schulstufe 
mit 1. September 1985, der 6. Schulstufe mit 1. Sep
tember 1986, der 7. Schulstufe mit 1. September 
1987 und der 8. Schulstufe mit 1. September 1988; 

6. Art. I Z 19 a und 20 mit 1. September 1985; 

7. Art. I Z 23 bis 27 tritt hinsichtlich der Auf
nahme in die erste Klasse u~d die achtjährige 
Dauer der allge!lleinbildenden höheren Schule mit 
1. Jänner 1985, im übrigen hinsichtlich der Unter
stufe mit 1. September 1985 und der Oberstufe mit 
1. September 1989 mit der Maßgabe, daß für jene 
Schüler, die. spätestens zu Beginn des Schuljahres 
1984/85 in die 1. Klasse eintreten, und jene, die 
spätestens zu Beginn des Schuljahres 1988/89 in 
die 5. Klasse eintreten, bis zum Abschluß ihrer 
Schulzeit, längstens bis zum Ende des Schuljahres 
1991/92 die bisher geltenden gesetzlichen V or
schriften weiter anzuwenden.sind; 

8. Art. I Z 28 und 29 hinsichtlich der 1. Stufe der 
Berufsschule mit 1. September 1984, der 2. Stufe 
mit 1. September 1985, der 3. Stufe mit 1. Septem
ber 1986 und der 4. Stufe mit 1. September 1987; 

9. Art. I Z 50 mit 1. September 1984 mit der 
Maßgabe, daß für' jene Schüler, die spätestens zu 
Beginn des Schuljahres 1983/84 in die erste Klasse 
einer Bildungsanstalt für Arbeitslehrerinnen eintre
ten, längstens bis zum Ende des Schuljahres 
1987/88 die 'bisher geltenden gesetzlichen Vor
schriften weiter anzuwenden sind; 

10. Art. I Z 51 bis 53 mit 1. September 1985 mit 
der Maßgabe, daß für jene Schüler, die spätestens 
zu Beginn des Schuljahres 1984/85 in die erste 
Klasse einer Bildungsanstalt für Kindergärtnerin
nen eintreten, längstens bis zum Ende des Schuljah
res 1988/89 die bisher geltenden gesetzlichen Vor
schriften weiter anzuwenden sind; 

11. Art. I Z 54 und 55 mit 1. September 1985 mit 
der Maßgabe, daß 

a) jene Schüler, die bereits im Zeitp~nkt des 
Inkr~fttretens dieser Bestimmungen einen 
fünf)ährigen Lehrgang besuchen, diesen 
gemä~ § 106 in der Fassung der Z 54 
abschheßen können und 

b) für .die übrige~ Schüler, die spätestens zu 
Begmn des Schuljahres 1984/85 in einen ein
oder z:veijährigen Lehrgang eintreten, läng
stens biS zum Ende dieses Schuljahres bzw. 
des Schuljahres 1985/86 die bisher geltenden 
gesetzlichen Vorschriften weiter anzuwenden 
sind; 

12. Art. I Z 58 mit 1. September 1983 mit der 
Maßgabe, daß für jene Studierenden, die spätestens 
im Schuljahr 1982/1983 mit dem Studium an einer 
Berufspädagogischen Akademie beginnen, bis zum 
Ende der Ausbildungsdauer (ohne Unterbrechung 
oder Wiederholung) die bisher geltenden gesetzli
chen Vorschriften weiter anzuwenden sind; 

13. Art. I Z 62 bis 65 mit 1. September 1985 mit 
der Maßgabe, daß für jene Studierenden, die späte
stens im Schuljahr 1984/85 mit dem Studium an 
einer Pädagogischen Akademie beginnen, bis zum 
Ende der Ausbildungsdauer (ohne Unterbrechung 
oder Wiederholung) die bisher geltenden gesetzli
chen Vorschriften weiter anzuwenden sind; 

14. Art., II Z 1 bis 3 mit 1. September 1989; 
15. Art. II Z 7 mit 1. September 1989 mit der 

Maßgabe, daß für jene Schüler, die spätestens zu 
Beginn des Schuljahres 1988/89 in eine berufsbil
dende niittlereSchule eintreten, die bisherigen 
gesetzlichen Vorschriften weiter anzuwenden sind, 
und zwar ' . 

a) bei zweijährigen Schulen längs~ens bis zum 
Ende des Schuljahres 1989/90, ' 

b) bei dreijährigen Schulen längstens bis zum 
Ende des Schuljahres 1990/91, 

c) bei vierjährigen Schulen längstens bis zum 
Ende des Schuljahres 1991/92. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge
setzes können bereits von dem seiner Kundma
chung folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten 
frühestens mit dem im Abs. f bezeichneten Zeit
punkt in Kraft. 

(3) Die Ausführungsgesetze zu Artikel I Z 4, 6 
bis 8, 16, 17, 19,21,22,30 und 31 sind innerhalb 
eines Jahres zu erlassen und mit 1. September 1983 
in Kraft zu setzen; die Ausführungsgesetze zu 
Art. I Z 32 sind innerhalb eines Jahres zu erlassen 
und mit 1. September 1984 in Kraft zu setzen; die 
Ausführungsgesetze zu Artikel I Z 13, 14 und 18 
sind innerhalb eines Jahres zu erlassen und mit " 
1. September 1985 in Kraft zu setzen; die Ausfüh~ 
rungsgesetze zu Art. II Z 4 bis 6 sind innerhalb 
eines Jahres zu erlassen und mit 1. September 1989 
in Kraft zu setzen. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, 
soweit sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt, ist 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst, hin
sichtlich der Vorbereitung und' Erlassung der Ver
ordnungen auf Grund der §§ 98 Abs.3 und 106 
Abs. 4 des Schulorganisationsgesetzes sowie hin
sichtlich des Zusammenwirkens mit den Universitä
ten und Hochschulen gemäß § 126 Abs.2 des 
Schulorganisationsgesetzes jeweils in der Fassung 
des Art. I dieses Bundesgesetzes im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wissenschaft und For
schung, betraut. Mit der Wahrnehmung der dem 
Bund gemäß Art. 14 Abs. 8 des B-VG zustehenden, 
Rechte auf dem durch dieses Bundesgesetz geregel
ten Gebiet ist der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst betraut. 

1174 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 19 von 20

www.parlament.gv.at



'. 

20 1174 der Beilagen 

Entschließung 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem 

Nationalrat ehest möglich den EntwUrf einer 
Novelle des Schulorganisationsgesetzes vorzulegen~ 
mit der die bereits getroffenen Maßnahmen zur 
Senkung der Klassenschülerhöchstzahl fortgesetzt 
werden. Unter Bedachtnahme auf die Entwicklung 
der Schülerzahlen, der Lehrerversorgung, der 

Schulraumsituation und der besonder,en' regionalen 
Gegebenheiten sollen durch ein fIexil:i}es Modell die 
Klassensthülerhöchstzahlen in der Hauptschule, im 
Polytechnischen Lehrgang, in der allgemeinbilderi
den höheren Schule, im berufsbildenden Schulwe
sen und inden Anstalten für Kindergartenpädago: 
gik und für Erzieher herabgesetzt werden. 
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